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1.  Einleitung 
1.1 Vorwort 
 
Liebe Leser*innen, 
 

als Kindertageseinrichtung gehört es zu unseren Pflichtaufgaben Kinder vor Grenzverletzungen, sexuellen 
Übergriffen, Machtmissbrauch, körperlicher Misshandlung, seelischer Gewalt und Vernachlässigung zu 
schützen.  
Mit unserem Kinderschutzkonzept wollen wir dazu beitragen, dass durch das Zusammenspiel von 
institutionellen und pädagogischen Maßnahmen sowie durch eine Kultur des Respekts und der 
Wertschätzung gegenüber den Kindern und Jugendlichen, unsere Einrichtung ein sicherer Ort für diese ist. 
Unser Schutzkonzept umfasst Handlungspläne sowie konzeptionelle Elemente und basiert auf einem 
partizipativen und prozessorientierten Grundverständnis von Prävention und Intervention, um den sicheren 
Rahmen schaffen, damit jedes Kind sich in einem gesunden Umfeld zu einem verantwortungsvollen 
Erwachsenen entwickeln kann. 
Dies bedarf eines offenen Umgangs mit diesen schwierigen Themen. Wichtig ist die Klärung, was eine 
Grenzverletzung oder eine Kindeswohlgefährdung ist und wie man mit einem Verdacht umgeht. 
Unser Kinderschutzkonzept soll: 
 unsere Kinder und Jugendlichen vor Gewalt jeglicher Art schützen 
 unsere Kinder und Jugendlichen im ihrem Selbstbewusstsein bestärken 
 dafür sorgen, dass die Rechte unserer Kinder und Jugendlichen respektiert und eingehalten werden 
 unsere Arbeit und unsere Ansätze transparenter machen 
 Wegweiser sein für alle Beteiligten (Mitarbeiter*innen, Kinder, Eltern, Fachdienste, Träger, 

Kooperationspartner) 
 
Trostberg, Mai 2020 

 
Das Team der AWO-Schulkinderbetreuung Trostberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es geht nicht um Schuldzuweisungen oder 
Qualitätsmangel 

Es geht um die stete Übernahme von 
Verantwortung gegenüber kleinen 

Menschen 
Haltung, Positionierung, Respekt 

Anwendung von Gesetz, Wertehaltung 
gegenüber Schwächeren 

Auseinandersetzung mit dem Thema 
MACHT 

Schutz von Kindern 
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Grundlagen für die Erstellung unseres Kinderschutzkonzeptes: 
 

 Theoretischer Input 
 

 
 

Handreichung der AWO-Bundesverbandes e.V.: 
„Schutzkonzepte  
gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen in Einrichtungen und Diensten“ 

(Dezember 2019) 
 

Verantwortlich:  
Wolfgang Stadler, Vorsitzender des Vorstandes 

 
 
 
 
 

Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen des 
Paritätischen Gesamtverbandes: 
„Gefährdungen des Kindeswohls innerhalb von 
Institutionen“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrags in 
Kindertageseinrichtungen vom Bayerisches 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales: 
„Schwerpunkt: Prävention Kita-interner Gefährdungen“ 
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 Praktischer Input 
 
Ausbildung einer Mitarbeiterin (Karina Nikolaus) zur  
„Fachkraft für Kinderschutz in 
Kindertageseinrichtungen“ (Mai – Dez. 2022) 

 
 
Teamschulung durch Birgit Berwanger, Psychologin und Erziehungswissenschaftlerin M.A. und die insoweit 
erfahrene Fachkraft gem. §8a KJHG für Kitas im Landkreis Traunstein zum Thema: 

Wo hört der Spaß auf? 
Harmlose Rangeleien oder sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen? 

(Mai 2022) 

 
 
Fachtag im Landratsamt Traunstein mit Gabriele Stegmann, Trainerin, Beratung & Coaching) 

„Gewaltfreie Pädagogik in Kitas und Schutzkonzepte“ 
(27.06.2022) 

 
 
2 Teamtage zum Thema Kinderschutz 30.08.2022 und 31.10.2022: 
 „Die sichere Kita – Schutzauftrag und Schutzkonzept“ 
 „Macht und Machtmissbrauch – Nähe und Distanz –  
 Unsere Risikoanalyse und Ausarbeitung unserer Verhaltensregeln (Verhaltenskodex)“ 

 
 
Verantwortlichkeiten für die Umsetzung des Kinderschutzes in unserer Einrichtung: 
 

 
Träger:     AWO-Kreisverband Traunstein e.V. 
    Geschäftsführung Kai Wagner 
    Crailsheimstr.12 
    83278 Traunstein 
    Telefon:  0861 – 209764-22 
    Email:  Kai.Wagner@awo-kv-ts.de 

 

 
Einrichtung:   AWO-Schulkinderbetreuung Trostberg 
    Einrichtungsleitung Gabi Muthmann 

Heinrich-Braun-Str. 6b 
83308 Trostberg 
Telefon:  08621 – 506443-0 
Email:  Gabi.Muthmann@awo-trostberg.de 

 
 
Fachkraft für Kinderschutz Karina Nikolaus 
in der Einrichtung:  Heinrich-Braun-Str. 6b 

83308 Trostberg 
Telefon:  08621 – 506443-0 
Email:  Karina.Nikolaus@awo-trostberg.de 



 
Kinderschutzkonzept 

 

 

AWO-Schulkinderbetreuung Trostberg  6 

2.  Grundlagen 
2.1 rechtliche Grundlagen & Bezüge 
 

 Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
 (§1 Abs. 3; 8a; 8b; 30; 45; 46; 47; 72a) 
 
Es gehört zum Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe – und damit für jede Kindertagestätte – gemäß §1 Abs. 3 
Nr. 4 SGBVIII, Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. 
§45 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 SGBVIII sieht daher vor, dass das Kindeswohl in der Einrichtung durch die 
Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt gewährleistet wird. Das 
umschließt auch die Einrichtung geeigneter Verfahren der Selbstvertretung und Beteiligung, sowie die 
Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten innerhalb und außerhalb der Einrichtung. Das 
Schutzkonzept ist dabei insbesondere auf Zweck, Aufgabenspektrum, fachliches Profil, Größe, 
Räumlichkeiten und Ausstattung der jeweiligen Einrichtung ausgerichtet. Es weist darauf bezogene und 
abgestimmte Standards und Maßnahmen zum Gewaltschutz aus.* 

*entnommen aus:  
Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrags in Kindertageseinrichtungen vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und 

Soziales S. 11 

 
 Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) 
 Art. 9b Kinderschutz 
(1) Die Träger der nach diesem Gesetz geförderten Einrichtungen haben sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 
ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 
wird, 

3. die Eltern sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen 
werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage 
gestellt wird. 

2Insbesondere haben die Träger dafür Sorge zu tragen, dass die Fachkräfte bei den Eltern auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt 
informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

 

 Verordnung zur Ausführung des BayKiBiG (AVBayKiBiG)  
§ 1 Abs. 3 Allgemeine Grundsätze für die individuelle Bildungsbegleitung 
1. Die Arbeit des pädagogischen Personals basiert auf dem Konzept der Inklusion und Teilhabe, das die 

Normalität der Verschiedenheit von Menschen betont, eine Ausgrenzung anhand bestimmter 
Merkmale ablehnt und die Beteiligung ermöglicht.  

2. Kinder mit und ohne Behinderung werden nach Möglichkeit gemeinsam gebildet, erzogen und 
betreut sowie darin unterstützt, sich mit ihren Stärken und Schwächen gegenseitig anzunehmen.  

3. Alle Kinder werden mit geeigneten und fest im Alltag der Einrichtung integrierten 
Beteiligungsverfahren darin unterstützt, ihre Rechte auf Selbstbestimmung, Mitbestimmung und 
Mitwirkung an strukturellen Entscheidungen sowie ihre Beschwerdemöglichkeiten in persönlichen 
Angelegenheiten wahrzunehmen. 

 

 Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz) 
Das Bundeskinderschutzgesetz baut auf den beiden Säulen Prävention und Intervention auf. Es stärkt 
alle Akteure, die sich für das Wohlergehen unserer Kinder engagieren - angefangen bei den Eltern, über 
den Kinderarzt oder die Hebamme bis hin zum Jugendamt oder Familiengericht. 
Das Gesetz steht für einen aktiven Kinderschutz vor allem durch folgende Regelungsbereiche: 
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• Gesetzliche Verankerung Früher Hilfen und verlässlicher Netzwerke im Kinderschutz 

• Nachhaltige Stärkung des Einsatzes von Familienhebammen und der Netzwerke "Frühe Hilfen" 

• Mehr Handlungs- und Rechtssicherheit für die Akteure im Kinderschutz 

• Stärkung der Handlungsrechte von Kindern und Jugendlichen 

• Verbindliche Standards in der Kinder- und Jugendhilfe 
Das Bundeskinderschutzgesetz ist am 1. Januar 2012 in Kraft getreten. 

 

 Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 
Das "Übereinkommen über die Rechte des Kindes"  
wurde am 20. November 1989 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Am 5. 
April 1992 trat die Kinderrechts- 
konvention in Deutschland in Kraft. Sie regelt umfassend 
den Schutz, die Förderung und Befähigung sowie die  
Teilhabe und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und gilt in fast allen Staaten der Erde. 
 

 Kinder- und Jugendschutz im Grundgesetz 
 Artikel 1 & 2 in Auszügen 

Kinder und Jugendliche bedürfen entsprechend ihrem Alter und Entwicklungsstand des Schutzes, der 
Hilfe und der Förderung, um sich zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten innerhalb der sozialen 
Gemeinschaft zu entwickeln und an ihr teilzuhaben. Deshalb hat das Grundrecht auf Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit (Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz) sowie der Schutz der Menschenwürde (Artikel 1 Absatz 1 
Grundgesetz) für sie eine besondere Bedeutung. 
 

 EU Grundrechtecharta (Art. 24),  
 BGB (§1631 Abs. 2) 

 

Alle Kinder haben das Recht,  
gegen alle Formen von psychischer, oder physischer Gewalt  

geschützt zu werden. 
(Artikel 19 der UN Kinderrechtskonvention 

 
 

2.2 theoretische Grundlagen 
2.2.1. Begriffsklärungen 
 
Kindeswohl  
„Ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln ist dasjenige, welches die an den Grundrechten und 
Grundbedürfnissen von Kindern orientierte, für das Kind jeweils günstigste Handlungsalternative wählt.“1  

1 Maywald, Jörg (2014): Kindeswohlgefährdung vorbeugen, erkennen, handeln. 
Kindergarten heute – Wissen kompakt / spezial. Freiburg: Herder, S. 16   

 

Was brauchen Kinder für ihr Wohl? 
Die Entwicklung von Kindern gelingt, wenn ihre Grundbedürfnisse befriedigt werden:*  

*(Brazelton und Greenspan) 

 Ihr Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen 
 Ihr Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation 
 Ihr Bedürfnis nach individuellen Erfahrungen 
 Ihr Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen 
 Ihr Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen 
 Ihr Bedürfnis nach stabilen, unterstützenden Gemeinschaften und kultureller Kontinuität 
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Kindeswohlgefährdung* 

⧫ ist ein das Wohl und die Rechte eines Kindes 
(nach Maßgabe gesellschaftlich geltender Normen und begründeter professioneller Einschätzung) 

 

⧫ beeinträchtigendes Verhalten oder Handeln bzw. 

ein Unterlassen einer angemessenen Sorge 

 

⧫ durch Eltern oder andere Personen 

⧫ in Familien oder Institutionen 
(wie z.B. Kindertagesstätten, Schulen) 

 

⧫ das zu nicht-zufälligen Verletzungen, 

⧫ zu körperlichen und seelischen Schädigungen 

⧫ und/oder Entwicklungsbeeinträchtigungen 

 

eines Kindes führen kann, 

 

⧫ was die Hilfe und eventuell das Eingreifen 

⧫ von Jugendhilfe-Einrichtungen und Familiengerichten 

⧫ in die Rechte der Inhaber der elterlichen Sorge 

 

⧫ im Interesse der Sicherung der Bedürfnisse und des Wohls eines Kindes notwendig machen kann. 

* entnommen aus: Kindeswohlgefährdung Erkennen und Helfen vom Kinderschutzzentrum Berlin ISBN 978-3-00-026625-6 

 
 

 

2.2.2. Gefährdungsarten 
 

Physische Gewalt  
Der Begriff umfasst jegliches Verhalten gegenüber Kindern und Jugendlichen, welches zu nicht zufälligen 
körperlichen Verletzungen bei einem Kind oder mehreren Kindern führt. Hierzu zählen auch das Stoßen, 
Schubsen oder Festhalten von Kindern und Jugendlichen.  
 

Psychische / seelische Gewalt  
Jede körperliche Misshandlung und Vernachlässigung eines Kindes / Jugendlichen führt auch zu seelischen 
Verletzungen. Hierzu zählen unter anderem Ablehnung, Herabwürdigung, Überforderung, Ängstigung und 
Entzug emotionaler Zuwendung. 
 

Vernachlässigung  
Unter dem Begriff ist die anhaltende oder wiederholte Unterlassung von fürsorglichem Verhalten 
zusammengefasst. Diese kann bewusst oder unbewusst stattfinden. Auch die Nicht-Befriedigung von 
Grundbedürfnissen wie Nahrungsaufnahme fällt in den Bereich der Vernachlässigung.  
 

Sexuelle Gewalt / sexueller Missbrauch  
Gemeint ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor Kindern und Jugendlichen gegen deren Willen und / 
oder altersunangemessen vorgenommen wird. Dazu gehören auch Handlungen, denen sie auf Grund 
körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können.  
Folgende Formen sind zu differenzieren:  
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• verbale Belästigung  

• flüchtige Berührungen des Genitalbereichs bzw. der Intimzonen oberhalb und unterhalb der 
Kleidung  

• Manipulation der Genitalien des Kindes / Jugendlichen  

• (Zungen-)Küsse  

• sich selbst anfassen vor dem Kind / Jugendlichen  

• vom Kind / Jugendlichen befriedigen lassen  

• vor dem Kind / Jugendlichen masturbieren bzw. sich exhibitionieren  

• pornografische Darstellungen zeigen  

• Vergewaltigung in jeglicher Form (oral, vaginal, anal)  
 

Verletzung der Aufsichtspflicht 
Eine Gefährdung liegt vor, wenn  
→ die aufsichtspflichtige Person, die ihr anvertrauten Kinder und Jugendliche nicht vor Schäden aller Art, 

die ihnen durch sie selbst oder durch Dritte entstehen können, schützen 
→ die aufsichtspflichtige Person außenstehende Dritter vor Schäden, die diesen von den Kindern zugefügt 

werden können, nicht schützen 
→ aufsichtspflichtige Personen nicht wissen, wo sich die Ihnen zur Aufsicht anvertrauten Kinder und 

Jugendlichen befinden 
→ aufsichtspflichtige Personen vorhersehbare Gefahren vorausschauend nicht erkennen und keine 

zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor 
Schäden zu bewahren 

→ die Aussichtspflicht nicht alters- und situationsangepasst ist 
 

 
 

2.2.3. Erscheinungsformen von Machtausübung und Gewalt 
 

Grenzverletzungen 
Grenzverletzungen beschreiben in der Regel ein einmaliges oder gelegentliches unangemessenes Verhalten 
gegenüber Kindern und Jugendlichen, die die persönlichen Grenzen innerhalb des jeweiligen 
Betreuungsverhältnisses überschreiten. Grenzüberschreitungen können aus mangelnder Fachlichkeit, 
persönlichen Unzulänglichkeiten, Stresssituationen oder fehlenden bzw. unklaren Einrichtungsstrukturen 
resultieren und sind nicht selten auch eine Frage der Haltung. Die Sensibilisierung der Fachkräfte ist hier 
besonders bedeutsam und bildet die Grundlage für eine angemessene Intervention. 
Dabei ist die Unangemessenheit des Verhaltens neben objektiven Kriterien immer vom eigenen Erleben der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen abhängig. 
Grenzverletzungen gehören aber auch zur Strategie von Tätern und Täterinnen. Sie setzen diese teilweise 
gezielt ein, um die Reaktionen der Einrichtung zu testen und bzw. sexuelle Übergriffe vorzubereiten. 
 
Beispiele: 

• Zwang zum Aufessen 

• verbale Androhungen von Straf- und Erziehungsmaßnahmen 

• Kind vor die Tür stellen 

• Bloßstellen der Kinder vor der Gruppe, wie etwa „Nein, Paul kommt zum Ausflug nicht mit, er konnte 
sich gestern nicht benehmen“ 

• körperliche Übergriffe, wie etwa den Ellenbogen des Kindes vom Tisch schubsen in der Essenssituation in 
der Kita 

• das Kind am Arm aus der Garderobe zerren 
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• herabwürdigende Äußerungen, wie etwa “Na, mal sehen, ob deine Mutter es diesmal schafft, dir das 
Schwimmzeug mitzugeben…“ 

• Vernachlässigung, wie etwa unzureichender Wechsel von Windeln 

• mangelnde Versorgung mit Getränken, mangelnde Aufsicht 

 
Übergriffe 
Im Gegensatz zu Grenzverletzungen passieren Übergriffe nicht zufällig oder aus Versehen. Sie sind vielmehr 
„Ausdruck eines unzureichenden Respekts gegenüber Mädchen und Jungen, grundlegender fachlicher 
Mangel und / oder Teil einer gezielten Desensibilisierung im Rahmen der Vorbereitung eines sexuellen 
Missbrauchs / eines Machtmissbrauchs (…)“.7

 

 
Dabei setzen sich die übergriffigen Fachkräfte (bzw. Ehrenamtliche, Freiwillige, Praktikanten etc.) bewusst 
über den Widerstand der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen, die Grundsätze der Institution 
(Leitsätze, Konzeptionen, Dienstanweisungen, Verhaltenskodexe etc.), über gesellschaftliche Normen oder 
allgemeingültige fachliche Standards hinweg. 
 
Übergriffige Verhaltensweisen können vielerlei Gestalt annehmen. Sie überschreiten die innere Abwehr und 
können sowohl die Körperlichkeit und Sexualität verletzen wie auch Schamgrenzen. Auch die psychischen 
Übergriffe, wie massives unter Druck setzen, Diffamierungen, Nichtbeachtung usw. sind 
kindeswohlgefährdend und gehören dazu. Übergriffige Verhaltensweisen von Erwachsenen sind eine Form 
von Machtmissbrauch und Ausdruck einer respektlosen Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen.8 

In Fällen von Übergriffen sind die Träger zur Intervention verpflichtet und dazu, in der Folge Konsequenzen 
zu ziehen, um das Kindeswohl zu sichern. 

7 Vgl. Enders, Kossatz, Kelkel. ebd. 

 

Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen 
Sexuell übergriffiges Verhalten von Kindern und Jugendlichen kann verschiedene Ursachen haben. Eigene 
(sexuelle) Gewalterfahrungen durch Kinder, Jugendliche oder Erwachsene können – müssen aber nicht – 
eine Rolle spielen. Manche Kinder und Jugendliche wurden unangemessen mit erwachsener Sexualität in der 
Familie oder durch pornografisches Material konfrontiert. Unter den übergriffigen Mädchen und vor allem 
Jungen gibt es auch viele, die andere dominieren wollen und sich mit der Einhaltung von Grenzen schwertun. 
Einige versuchen, eigene Gefühle von Ohnmacht oder Hilflosigkeit durch sexuell übergriffiges Verhalten zu 
kompensieren. Bei sehr jungen Kindern ist manchmal noch die fehlende Kontrolle von Impulsen ursächlich. 
Massive sexuelle Übergriffe von Jugendlichen und Kindern, die wiederholt stattfinden und die sich nicht 
durch pädagogische Maßnahmen allein stoppen lassen, können ein Hinweis auf eine Kindeswohlgefährdung 
des übergriffigen Kindes oder Jugendlichen sein. Pädagogische Fachkräfte sind in diesen Fällen verpflichtet, 
sich entsprechend § 8 a Sozialgesetzbuch (SGB) VIII fachliche Unterstützung zu holen, auch andere 
Berufsgruppen, die in beruflichem Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, haben einen Anspruch auf 
diese Unterstützung (§ 8 b SGB VIII). 
Sexuell übergriffige Jungen und Mädchen haben ein Recht auf Hilfe! Um ihr übergriffiges Verhalten zu 
beenden und die dahinterliegenden Ursachen zu bearbeiten, brauchen sie qualifizierte pädagogische 
Fachkräfte, die hinschauen und sensibilisiert sind, darauf einzugehen, aber auch spezialisierte Beratungs-und 
Behandlungsangebote. 
 
Sexueller Missbrauch 
Sexueller Missbrauch an Jungen und Mädchen ist jede sexuelle Handlung, die an, mit oder vor einem Kind 
oder Jugendlichen vorgenommen wird. Sexueller Missbrauch bedeutet, dass der Täter / die Täterin seine / 
ihre Macht- und Autoritätsposition sowie das Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis ausnutzt, um seine / 
ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes oder des/der Jugendlichen zu befriedigen. 
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Zentral ist dabei die direkte oder indirekte Verpflichtung zur Geheimhaltung. Festzuhalten ist: (Sexualisierte) 
Gewalt von Erwachsenen an Kindern und Jugendlichen ist immer Machtmissbrauch gegenüber 
Schutzbefohlenen oder Schwächeren. 

9 Vgl. D. Bange & G. Deegener; Sexueller Missbrauch von Kindern –Ausmaß, Hintergründe, Folgen. 1996. S. 105. 

 
Machtausübung und Machtmissbrauch  
Macht ist ein politisch-soziologischer Grundbegriff, der für Abhängigkeits- oder Überlegenheits-
verhältnisse verwendet wird. Diejenigen, die die Macht haben (Erwachsene), können ohne Zustimmung, 
gegen den Willen oder trotz Widerstandes anderer die eigenen Ziele durchsetzen und verwirklichen 

(aus: Bundeszentrale für politische Bildung) 

 

Machtverhältnisse zwischen Erwachsenen und Kindern 
Macht-missbrauch zeigt sich in: 
 Respektlosigkeit 
 Grenzenlosigkeit 
 Willkür 
 Empathielosigkeit 
 Hilflosigkeit 
Die Grundhaltung ist: Ich bin ok, du bist nicht ok 
Kinderschutz verlangt eine Begrenzung der Macht durch Erwachsene 
 

Wie kann Macht in der Kita konsequent umgekehrt werden? 
 durch die Beachtung der Kinderrechte 
 durch ein Mitspracherecht und eine Beteiligung der Kinder (Partizipation) 
 durch Beschwerdemöglichkeiten 
 durch Demokratieförderung 
 durch ein Kinderschutzkonzept 
 

Positive Seiten von Macht in der Kita 
Wir haben die Macht, etwas Gutes zu bewirken ☺ 
 Macht nutzen, um dafür zu sorgen, dass Kindern Aufmerksamkeit, aktives Zuhören, Empathie und 

Feinfühligkeit zuteilwerden 
 Wissen vermitteln, Bildung, soziales Lernen, Grenzen besprechen und einüben 
 Indem Erwachsene kooperativ die Verantwortung übernehmen, die aus Machtpositionen resultiert, 

gehen Erwachsene auf angenehme Weise mit Macht um 
 Beim gemeinsamen Nachdenken über eine Sache, in das jeder Mensch seine Sicht einbringen kann, kann 

jeder den Umgang mit Macht tatsächlich üben 
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Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt* 
*entnommen aus Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen des Paritätischen Gesamtverbandes: 
„Gefährdungen des Kindeswohls innerhalb von Institutionen“ 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Kinderschutzkonzept 

 

 

AWO-Schulkinderbetreuung Trostberg  13 

2.2.4. Mögliche Signale Formen 
 

GEFÜHLSEBENE VERHALTENSEBENE 

Schulalter 6-9 Jahre:  

• ambivalente Gefühle Erwachsenen gegenüber 

• Verwirrung über die 
Geschlechtsrollenverteilung Angst, Scham 

• Schuldgefühle  

• Unruhe und Unsicherheit 

• Wut 

• Angst, beschmutzt und beschädigt zu sein 

• Misstrauen 
 

• Sozialer Rückzug, keine adäquaten sozialen 
Beziehungen 

• Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schlaf- und 
Essstörungen 

• Aggressives Verhalten 

• plötzliches, unerklärliches Schulversagen 

• Probleme Grenzen einzuhalten 

• Zwangshandlungen, wie exzessives Baden, 
Waschen 

• sexuelles Ausagieren mit Gleichaltrigen und 
jüngeren Kindern 

• sexuell provozierendes Verhalten 

Schulalter 9-13 Jahre  

• ambivalente Gefühle Erwachsenen gegenüber 

• Wut, Angst, Scham 

• Schuldgefühle 

• Depressionen 

• Angst beschädigt zu sein 

• Gefühl der Inkompetenz 

• Misstrauen 

• Selbstmordgedanken 

• Sozialer Rückzug, keine adäquaten sozialen 
Beziehungen 

• Schule schwänzen 

• manipulatives Verhalten anderen gegenüber 

• sexueller Missbrauch von jüngeren Kindern 

• promiskuitives Verhalten 
 

Adoleszenz (13-18 Jahre)  

• Wut, Scham 

• Schuldgefühle sich betrogen fühlen 

• Misstrauen 

• selbstdestruktives Verhalten, Drogenkonsum 

• von zu Hause weglaufen 

• aggressives Verhalten, Ausbeuten anderer 

• Übernehmen der Opferrolle 

• Vermeiden körperlicher und emotionaler 
Intimität 

• Selbstmordversuche 

 
 

 

3. Risikoanalyse und Verhaltenskodex 
 
Die Risikoanalyse stand am Anfang unseres längerfristigen Qualitätsentwicklungsprozesses und leistete 
damit verschiedene unterstützende Funktionen innerhalb unserer Organisation und Einrichtung. 
Sie hat uns dabei unterstützt: 
 

 sich mit dem Thema (sexualisierte) Gewalt differenziert auseinanderzusetzen 

 eine gemeinsame Haltung zur Problematik (sexualisierter) Gewalt zu finden und das Verständnis für in 
diesem Zusammenhang benutzte Begriffe zu schärfen 

 die Problematik zu enttabuisieren und dafür zu sensibilisieren 
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 Gefahrenpotenziale und Gelegenheitsstrukturen, die mutmaßliche Täter*innen nutzen könnten, 
offenzulegen 

Jedes Jahr erstellen wir für unsere Einrichtung eine Risikoanalyse. 
Die Ergebnisse werden dokumentiert und Zielvereinbarungen zur Verbesserung mit Zuständigkeiten und 
Terminvorgabe erarbeitet. 
 

Unsere Formulare für die Erstellung der Risikoanalysen: 
 

3.1. Unsere Risikoanalyse im Bereich Personalentwicklung auf Leitungs- und 
Trägerebene 

 

Risikoanalyse im Bereich Personalentwicklung 
 

2. Personalentwicklung 

Liegt das erweiterte Führungszeugnis für alle Mitarbeiter/-innen vor? 

Ja    nein 
 

(Keines der vorliegenden Zeugnisse ist älter als 5 Jahre (bei Neueinstellungen, nicht älter als 3 Monate) 
 
In welchen zeitlichen Abständen wird es wieder neu angefordert?_____________________________ 

Welche Risiken könnten daraus entstehen?_______________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:_________________________________________________ 

 

2.1 Stellenausschreibungen 

Stellen die Stellenausschreibungen den Kinderschutzaspekt besonders heraus? 

Ja    nein 
 

Wie kommunizieren Sie es?____________________________________________________________ 

Welche Risiken könnten daraus entstehen?_______________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:_________________________________________________ 

 

2.2 Bewerbungsgespräche 

Weisen Sie ausdrücklich auf das Schutzkonzept / den Kinderschutzgedanken hin? 

Ja    nein 
 

Welche Risiken könnten daraus entstehen?_______________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:_________________________________________________ 
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2.3 Arbeitsverträge 

Sind in die Arbeitsverträge Zusatzvereinbarungen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt aufgenommen? 
 
Ja    nein 

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen?_______________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:_________________________________________________ 

 

2.4 Einstellungssituation, Mitarbeiter*innengespräche 

Gibt es einen Einarbeitungsplan? 

Ja    nein 

Werden regelmäßige Probezeitgespräche durchgeführt? 

Ja    nein 

Finden regelmäßige Mitarbeiter/-innengespräche (auch nach der Probezeit) statt? 

Ja    nein 

Welche Risiken könnten daraus entstehen?_______________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:_________________________________________________ 

Erteilen diese Bewerber/-innen ihr Einverständnis, dass Sie vorherige Arbeitgeber zur Thematik des 
Machtmissbrauchs kontaktieren dürfen? 
 
Ja    nein 

 

2.5 Fachwissen in allen Bereichen der Organisation 

Sind Mitarbeiter/-innen aus allen Bereichen zu folgenden Themen geschult? 

Kinderschutz / Machtmissbrauch / Gewalt / Sexualpädagogik 

Steht in der Einrichtung / allen Bereichen entsprechendes Informationsmaterial und Fachliteratur zur 
Verfügung? 
 
Ja    nein 
 
Welche Risiken könnten daraus entstehen?_______________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:_________________________________________________ 

Existiert ein sexualpädagogisches Konzept für die Einrichtung, auf das sich alle Beteiligten verständigt 
haben? 
 
Ja    nein 
 
Welche Risiken könnten daraus entstehen?_______________________________________________ 
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Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:_________________________________________________ 

 

2.6 Zuständigkeiten und informelle Strukturen 

Sind Zuständigkeiten klar geregelt? 

Ja    nein 

 

Welche?___________________________________________________________________________ 

Gibt es informelle Strukturen? 

Ja    nein 

Welche?___________________________________________________________________________ 

Welche Risiken könnten daraus entstehen?_______________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:_________________________________________________ 

Sind nicht-pädagogische Kollegen/Kolleginnen oder Aushilfen (z. B. Nachtdienste) über bestehende Regeln 
informiert / beteiligt? 
 
Ja    nein 
 
Welche Risiken könnten daraus entstehen?_______________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:_________________________________________________ 

 

2.7 Kommunikations- und Wertekultur 

Gibt es eine mit allen Mitarbeiter/-innen gemeinsam entwickelte Wertekultur (Menschenbild / Bild vom 
Kind, pädagogische Grundsätze, Leitgedanken etc.)? 
 
Ja    nein 

 
Welche?___________________________________________________________________________ 
 
Gibt es Kommunikationsgrundsätze, die es ermöglichen, auf und zwischen allen hierarchischen Ebenen der 
Einrichtung Kritik zu üben (Fehlerkultur)? 
 
Ja    nein 

 

Welche?___________________________________________________________________________ 

 

2.8 Feedbackkultur, Möglichkeiten der Reflexion, der Supervision etc., 
 Möglichkeiten der Mitbestimmung 

 

Kann in regelhaft etablierten Runden über Belastungen bei der Arbeit und über unterschiedliche 
Haltungen in wertschätzender Form gesprochen werden? 
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Ja    nein 

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen?_______________________________________________ 

Gibt es die Möglichkeit der kollegialen Beratung? 

Ja    nein 

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen?_______________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung__________________________________________________ 

 

 
 

3.2. Unsere Risikoanalyse im Bereich Kinder und Jugendliche 

 

Risikoanalyse im Bereich Kinder und Jugendliche 

 
1.  Zielgruppe 
1.1.  Altersstruktur 
 

von    6 – 15 Jahren 
Personengruppe:  Schüler*innen  
 
 

1.2.  Umgang mit Nähe und Distanz 

Gibt es klare Regeln für eine professionelle Beziehungsgestaltung? 

Welche?___________________________________________________________________________ 

Welche Risiken können daraus entstehen?________________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwehr?____________________________________________________ 
 
 

1.3.  Übernachtungen, Beförderungs-, Wohnsituation 

Finden Übernachtungen/Fahrten/Reisen/Wohnsituationene mit zu Betreuenden statt? 

Ja    nein 
 

Geschieht dies in Einzelbetreuung? 
 
Ja    nein 
 
Gibt es hierfür Regeln, die überprüfbar sind? 

 
Welche?___________________________________________________________________________ 
 

Welche Risiken können daraus entstehen?________________________________________________ 
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Zukünftige Maßnahmen zur Abwehr?____________________________________________________ 

 
 

1.4.  Unterstützung der Selbstpflege/Körperpflege 
 

Ist eine körpernahe Aktivität notwendig, um die Kinder/Jugendliche zu versorgen oder zu unterstützen? 
 

Welche?___________________________________________________________________________ 

Gibt es hierfür überprüfbare Regeln und Verfahren? 

→ Zum Schutz der Privatheit der Kinder/Jugendlichen? 

Welche?___________________________________________________________________________ 

→ Zur Wahrung der Grenzen der Mitarbeitenden und Kinder/Jugendlichen? 

Welche?___________________________________________________________________________ 

→ Zum Umgang mit herausfordernden Verhalten? 

Welche?___________________________________________________________________________ 

Welche Risiken können daraus entstehen?________________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwehr?____________________________________________________ 

 

1.5.  Räumliche Gegebenheiten 
a)  Innenräume 
 

Gibt es abgelegene, uneinsehbare Bereiche? 

Ja    nein 
 

Welche?___________________________________________________________________________ 

Gibt es bewusste Rückzugsräume? 
 
Ja    nein 
 
Welche?___________________________________________________________________________ 

Wie werden diese genutzt?____________________________________________________________ 

Welche Risiken können daraus entstehen?________________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwehr?____________________________________________________ 

 

b)  Außenbereich 

Gibt es Bereiche auf dem Grundstück, die sehr schwer einsehbar sind? 

Welche?___________________________________________________________________________ 

Ist das Grundstück von außen einsehbar? 

Wie?______________________________________________________________________________ 

Ist das Grundstück unproblematisch betretbar? 
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Wie?______________________________________________________________________________ 

Welche Risiken können daraus entstehen?________________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwehr?____________________________________________________ 

 
 

1.6.  Externe 

Mögliche Personengruppen (z.B. Handwerker, Hausmeister, Reinigungskräfe, externe Fachdienste 
 
_________________________________________________________________________________ 

Wer kann sich in der Einrichtung unbeaufsichtigt aufhalten?_________________________________ 

 
Wer hat besonderen (regelmäßigen) Zutritt zur Einrichtung und kann sich unbeaufsichtigt aufhalten? 
________________________________________________________________________________ 
 

Sind die Personen in der Einrichtung persönlich bekannt? 
 

Ja    nein 
 

Sind es regelmäßige Aufenthalte? 
 

Ja    nein 
 
Werden die Personen namentlich erfasst und die Aufenthaltszeiträume erfasst? 
 

Ja    nein 
 
 

Welche Risiken können daraus entstehen?________________________________________________ 
 
Zukünftige Maßnahmen zur Abwehr?____________________________________________________ 

 

 
 

3.3. Risikoanalyse im Bereich der Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten 

 

Risikoanalyse im Bereich Kinder und Jugendliche 
 

3. Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten 
aller relevanten Bezugsgruppen 

 

 

Eltern / Sorgeberechtigte werden über folgende Maßnahmen / Gesichtspunkte zum Kinderschutz 

informiert: 

________________________________________________________________________________ 
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Kinder / Jugendliche werden an folgenden Maßnahmen des Kinderschutzes beteiligt: 

________________________________________________________________________________ 

 

Ist eine Beschwerdemöglichkeit für alle relevanten Beteiligten vorhanden? 
 

Ja    nein 

 
Welche?_________________________________________________________________________ 

 

Welche Rahmenbedingungen sind vorhanden, damit alle relevanten Beteiligte „ungute Gefühle“, 

Übergriffe und belastende Situationen ansprechen können? (Kinderschutzbeauftragte, -fachkräfte, 

Fachberatungsstellen, etc.) 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Daraus leiten sich folgende Risiken ab:________________________________________________ 
 

Aus diesen Risiken ergeben sich folgende zukünftige Maßnahmen: 

________________________________________________________________________________ 

 

Gibt es vertraute, unabhängige, interne bzw. externe Ansprechpartner/-innen, die im altersgerechten 

Umgang geübt sind? 

 

Ja    nein 

 
Sind diese Personen allen Beteiligten bekannt? 

 

Ja    nein 
 

 

3.1 Zugänglichkeit der Informationen 

 
Haben alle Beteiligte (Kollegen/Kolleginnen, Klienten/Klientinnen, Sorgeberechtigte) Zugang zu den 
nötigen Informationen (Regelwerk, Beschwerdemöglichkeiten etc.)? 

 

Ja    nein 
 

 

Sind diese Informationen auch für alle verständlich (Übersetzungen, leichte Sprache 

geschlechtersensibel 

etc.)? 

 

Ja    nein 

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen?____________________________________________ 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:______________________________________________ 
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4. Handlungsplan 
 
Gibt es einen Handlungsplan (Notfallplan, Handlungskette), in dem für einen Verdachtsfall die 

Aufgaben und das Handeln konkret geklärt sind? 

 
Ja    nein 

 

Welche Risiken könnten daraus entstehen?____________________________________________ 

 

Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:______________________________________________ 
 

5. Andere Risiken 
 
In unserer Einrichtung / von meinem Blickfeld aus sehe ich Risiken in weiteren Bereichen 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Unser Fragebogen aus der Täterperspektive 
Zusätzlich zu den jährlichen Risikoanalysen führen wir regelmäßige Befragungen aus der Täterperspektive 
durch: 

• Wie würden Sie in ihrer Einrichtung konkret vorgehen, um ein Kind oder Jugendlichen zu missbrauchen? 
• Welchen Job und welche Aufgaben würde ich übernehmen? 
• Wie könnte ich Leitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mich einnehmen und manipulieren? 
• Wie würde ich Vertrauen zu welchen Kindern aufbauen und Abhängigkeit schaffen? 
• Welche Gelegenheiten würde ich für meine Taten ausnutzen? 
• Welche Orte würde ich wählen? 

 
 

3.4. Unsere Verhaltensregeln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
 

Gestaltung von Nähe und Distanz 
In unserer pädagogischen und erzieherischen Arbeit mit den Kindern geht es darum, ein adäquates 
Verhältnis von Nähe und Distanz zu schaffen. Die Beziehungsgestaltung muss dem jeweiligen Auftrag 
entsprechen und stimmig sein. 
Dies schließt Freundschaften zu einzelnen Kindern aus, insbesondere dann, wenn dadurch emotionale 
Abhängigkeiten entstehen oder entstehen könnten. 
 
Unsere Verhaltensregeln: 

• Herausgehobene, intensive freundschaftliche Beziehungen zwischen Bezugspersonen und Kindern 
sind zu unterlassen (z.B. gemeinsame Urlaube). 

• Jedes Kind hat ein unterschiedliches Bindungsverhalten und unterschiedliche Bindungssicherheiten. 
Diese individuelle Grenzempfindungen sind ernst zu nehmen und zu achten. 

• Es darf keine Geheimnisse mit Kindern geben. 

• Jede Kultur erlaubt unterschiedliche Nähe, die wir beachten und respektieren. 

• Wir achten das Sicherheitsbedürfnis durch genügend Abstand. Wenn aus guten Gründen von dieser 
Regel abgewichen wird, muss dies immer transparent gemacht werden. 
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Sprache, Wortwahl und Tonfall 

Durch Sprache und Wortwahl können Menschen zutiefst verletzt und gedemütigt werden. Von daher hat 
jede Form persönlicher Interaktion und Kommunikation durch Wertschätzung und einen auf die Bedürfnisse 
und das Alter des anvertrauten Kindes oder Jugendlichen angepasster Umgang geprägt zu sein. 
 

Unsere Verhaltensregeln:  

• Kinder und Jugendliche werden mit ihrem Vornamen und nicht mit Kose- oder Spitznamen 
angesprochen. 

• Verbale und nonverbale Interaktion sollen der jeweiligen Rolle und dem Auftrag entsprechen und 
auf die Zielgruppe und deren Bedürfnisse angepasst sein. 

• Wir vereinbaren Codewörter (z.B. „hopla“, „upps“), wenn wir verbale Gewalt feststellen, um den 
Sprechenden darauf hinzuweisen. 

• Wir kommunizieren in einem angemessenen Tonfall und wählen unsere Sprache sorgfältig und 
verständlich entsprechend unserer Zielgruppe aus. 

• Unser Sprachgebrauch ist freundlich, wertfrei und respektvoll. 

• Wir verwenden zu keinem Zeitpunkt sexualisierte, rassistisch geprägte oder bedrohliche Sprache. 
Ebenso werden keine abfälligen Bemerkungen oder Bloßstellungen geduldet, auch nicht unter den 
Kindern. 

• Wir achten bei nonverbaler Kommunikation auf Angemessenheit und Gewaltfreiheit. 

• Wir sprechen uns und unsere Schutzpersonen mit richtigem Namen an, um das Verhältnis zwischen 
Nähe und Distanz nicht unbewusst zu beeinflussen. 

• Wir reflektieren stetig Inhalte sowie Mimik und Gestik unseres Sprachverhaltens auf ihre 
Verhältnismäßigkeit, Slang- oder Jugendwörter übernehmen wir nicht in unseren Sprachgebrauch. 

 
Angemessenheit von Körperkontakt 

Körperliche Berührungen sind in der Arbeit mit Menschen nicht auszuschließen. Allerdings haben sie 
altersgerecht und dem jeweiligen Kontext angemessen zu sein. Sie haben die freie und erklärte Zustimmung 
vorauszusetzen, d.h. der Wille des Kindes ist ausnahmslos zu respektieren. Stete Achtsamkeit und 
Zurückhaltung sind geboten. Ablehnung muss ausnahmslos respektiert werden. 
 

Unsere Verhaltensregeln: 

• Unerwünschte Berührungen, körperliche Annäherung, insbesondere in Verbindung mit dem 
Versprechen einer Belohnung oder Androhung von Strafe sind nicht erlaubt. 

• Körperkontakt ist sensibel und nur zur Dauer und zum Zweck einer Versorgung wie z.B. Pflege, Erste 
Hilfe, Trost erlaubt. 

• Die Begleitung kleiner Kinder zur Toilette ist im Sinne einer pflegerischen Vereinbarung mit den 
Eltern abzuklären, wenn diese bei der Maßnahme nicht dabei sein können. 

• Der Körperkontakt hat dem Kontext angepasst eine angemessene Dauer. 

• Körperkontakt wird nicht durch Strafe oder Belohnung angewandt. 

• Ein übergriffiges Verhalten wie z.B. intime Berührungen, Küssen ist nicht erlaubt. 

• Ein forderndes Verhalten wie z.B. Umarmung verlangen, ist nicht erlaubt. 

• Ein Kind darf nicht gegen seinen Willen festgehalten werden. 

• Der Persönlichkeitsbereich/Intimsphäre muss in jedem Falle gewahrt bleiben, geschützt und 
ausnahmslos respektiert werden. 

 

Disziplinarmaßnahmen 

Die Wirkung von Strafen ist nur schwer abzuschätzen und daher gut zu durchdenken. Falls Sanktionen 
unabdingbar sind, ist darauf zu achten, dass diese im direkten Bezug zur „Tat“ stehen, angemessen, 
konsequent, aber für den Bestraften auch plausibel sind.  
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Unsere Verhaltensregeln:  

• Insbesondere im Rahmen von Gruppenveranstaltungen ist bei Disziplinierungsmaßnahmen jede 
Form von Gewalt, Nötigung, Drohung oder Freiheitsentzug untersagt. Das geltende Recht ist zu 
beachten. 

• Einwilligungen der Schutzperson/en in jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung oder 
Freiheitsentziehung dürfen nicht beachtet werden. 

• Sogenannte Mutproben sind zu untersagen, auch wenn die ausdrückliche Zustimmung der 
Schutzperson vorliegt. 

• Kinder bekommen keine Kollektivstrafen, sondern Sanktionen werden individuell angepasst. 

• Drohungen, beängstigende Strafen sowie Druckmittel werden nicht angewandt. 

• Private Sanktionen (Absprachen mit Eltern) werden vermieden. 

• Strafen werden nicht willkürlich getroffen. 

• Das Strafmaß wird im Verhältnis zu der „Tat“ abgemessen. 

 
Umgang mit und Nutzung von Medien und Netzwerken 

Der Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien ist in der heutigen Zeit alltägliches Handeln. Um 
Medienkompetenz zu fördern ist ein professioneller Umgang damit unablässig. Die Auswahl von Filmen, 
Fotos, Spielen und Materialien muss im Sinne eines achtsamen Umgangs miteinander sorgsam getroffen 
werden. Sie hat pädagogisch sinnvoll und altersadäquat zu erfolgen. (siehe unser Medienkonzept) 
 

Unsere Verhaltensregeln:  

• Filme, Computerspiele oder Druckmaterial mit pornographischen Inhalten sind in allen Kontexten 
verboten. 

• Die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit Kindern, zu denen ein Betreuungsverhältnis 
besteht, ist nur im Rahmen der gültigen Regeln zulässig; dies gilt insbesondere bei der 
Veröffentlichung von Foto- oder Tonmaterial oder Texten, die im Zusammenhang mit der 
Betreuungsaufgabe entstanden sind. 

• Bei Veröffentlichungen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am eigenen 
Bild, zu beachten. 

• Bezugspersonen und sonstige Verantwortliche sind verpflichtet, bei der Nutzung von Medien wie 
Handy, Kamera, Internetforen durch Minderjährige auf eine gewaltfreie Nutzung zu achten. Sie sind 
verpflichtet, gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätiges oder sexistisches Verhalten und 
Mobbing Stellung zu beziehen.  

• Anvertraute dürfen in unbekleidetem Zustand (umziehen, duschen…) weder beobachtet, fotografiert 
oder gefilmt werden. 

• Fotos dürfen ohne die Einverständniserklärung der Eltern nicht veröffentlicht werden. 

• Namen und Daten der Kinder und Jugendlichen werden bri Fotoveröffentlichungen nicht 
weitergegeben. 

• Freundschaften zwischen Betreuern und Eltern auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder 
Instagram sind nicht gestattet. 

• Fotos und Videos von Kindern sind auf privaten Endgeräten verboten. 

• Die Nutzung von Tablet und Computer ist den Kindern nur mit einem Medienpass gestattet und in 
einem bestimmten altersentsprechenden Zeitrahmen, der von den Betreuern festgelegt wird, 
gestattet. 

 
Beachtung der Intimsphäre 

Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut, das es zu wahren gilt. Besonders Veranstaltungen mit 
Übernachtungen stellen eine Herausforderung dar. Es braucht klare Verhaltensregeln, um die individuelle 
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Intimsphäre sowohl der Kinder als auch der betreuenden haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu achten und zu schützen. 

 

Unsere Verhaltensregeln: 

• Gemeinsame Körperpflege mit Schutzpersonen, insbesondere gemeinsames Duschen, ist nicht 
erlaubt. 

• Ein gemeinsames Umkleiden mit den Kindern ist nicht gestattet. 

• Die Zimmer der Kinder sind als deren Privat- bzw. Intimsphäre zu akzeptieren. 

• Das Berühren der Kinder ohne ihr Einverständnis ist nicht erlaubt. 

• Körperkontakt an unangebrachten Stellen wie Brust, Po, Intimbereich sind untersagt. 

• Die Kinder werden vor dem Fotografieren oder Filmen gefragt, ob sie es möchten. Ihre Antwort wird 
respektiert. 

• Wir helfen den Kindern nur mit ihrem Einverständnis beim Umziehen. 
 

Zulässigkeit von Geschenken  

Geschenke und Bevorzugungen können keine ernst gemeinte und pädagogisch sinnvolle Zuwendung 
ersetzen. Sie gehören nicht zu den pädagogischen Maßnahmen, die dazu dienen, Kinder zu freien Menschen 
zu erziehen. Vielmehr können exklusive Geschenke, insbesondere, wenn sie nur ausgewählten Kindern zu 
teil werden, deren emotionale Abhängigkeit fördern. Daher gehört es zu den Aufgaben der verantwortlich 
Tätigen, den Umgang mit Geschenken reflektiert und transparent zu handhaben. 
 

Unsere Verhaltensregeln: 

• Exklusive Geschenke, Belohnungen und finanzielle Zuwendung an Kinder und deren Familien sind 
nicht erlaubt. 

• Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke sind nur Anlass bezogen erlaubt und müssen allen 
transparent gemacht werden (z.B. Geburtstagsgeschenke, Abschiedsgeschenke, Belohnungssystem). 

• Wenn Geschenke von Familien an das Betreuungspersonal angenommen werden, ist dies ebenfalls 
allen transparent zu machen. 

• Geldgeschenke werden nicht angenommen. Offizielle Spenden hingegen können der 
Gesamteinrichtung zugutekommen. 

• Der Elternbeirat kümmert sich, wenn gewünscht, um eine kleine Anerkennung für das gesamte 
Betreuungspersonal. 

 
Verhalten auf Freizeiten / Reisen und Übernachtungen 

Übernachtungen auf Ausflügen und Fahrten sind besondere Situationen mit besonderen 
Herausforderungen, die grundsätzlicher Regeln zur Unterbringung und Übernachtung bedürfen. Es kann 
jedoch vorkommen, dass es aufgrund der Raumsituation oder aufgrund einer bewussten pädagogischen 
Entscheidung zu Abweichungen kommt (z. B gemeinsamer Übernachtung in Turnhalle oder Zelten). Hier sind 
im Vorfeld Transparenz und die Zustimmung der Sorgeberechtigten notwendig.  
 

Unsere Verhaltensregeln: 

• Fahrten und Veranstaltungen mit Übernachtung werden von einem gemischt geschlechtlichen Team 
begleitet. 

• Mädchen und Jungen übernachten in unterschiedlichen Zimmern. 

• Die Privatsphäre eines jeden Kindes wird eingehalten. 

• Bei einer Zimmerbetretung wird vorher angeklopft. 

• Mädchen, Jungen und die Betreuer duschen getrennt. 

• Kinder werden nicht dazu genötigt, sich im Freien umzuziehen. 
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3.5. Unsere Verhaltensampel 
 

Dieses 
Verhalten geht 
nicht 

 Intim anfassen 

 Intimsphäre missachten 

 Zwingen 

 Schlagen 

 Strafen 

 Angst machen 

 Sozialer Ausschluss 

 Vorführen 

 Nicht beachten 

 Diskriminieren 

 Bloßstellen 

 Lächerlich machen 

 Pitschen/Kneifen 

 Verletzen (fest anpacken, am Arm 
ziehen) 

 Misshandeln 

 Herabsetzend über Kinder und Eltern sprechen 

 Schubsen 

 Isolieren/Fesseln/Einsperren 

 Schütteln 

 Medikamentenmissbrauch 

 Vertrauen brechen 

 Bewusste Aufsichtspflichtverletzung 

 Mangelnde Einsicht 

 Konstantes Fehlverhalten 

 Küssen 

 Grundsätzlich Videospiele in der Einrichtung 

 Filme mit grenzverletzenden Inhalten 

 Fotos von Kindern ins Internet stellen 

Dieses 
Verhalten ist 
pädagogisch 
kritisch und für 
die Entwicklung 
nicht förderlich 

 Auslachen (Schadenfreude, dringend 
anschließende Reflexion mit dem 
Kind/Erwachsenen) 

 Lächerliche, ironisch gemeinte 
Sprüche 

 Überforderung/Unterforderung 

 Autoritäres Erwachsenenverhalten 

 Nicht ausreden lassen 

 Verabredungen nicht einhalten 
 

 Stigmatisieren 

 Ständiges Loben und Belohnen 

 Keine Regeln festlegen 

 Anschnautzen 

 Laute körperliche Anspannung mit Aggression 

 Kitaregeln werden von Erwachsenen nicht 
eingehalten 

 

Folgende grundlegenden Aspekte erfordern Selbstreflexion: 

 Welches Verhalten bringt mich auf die Palme? Wo sind meine eigenen Grenzen? 
Methoden für Selbstreflexion: kollegiale Beratung, Selbsterfahrungsfortbildungen 

Dieses 
Verhalten ist 
pädagogisch 
richtig 

 Positive Grundhaltung 

 Ressourcenorientiert arbeiten 

 Verlässliche Strukturen 

 Positives Menschenbild 

 Den Gefühlen der Kinder Raum geben 

 Trauer zulassen 

 Flexibilität (Themen spontan 
aufgreifen, Fröhlichkeit, Vermittler/ 
Schlichter) 

 Regelkonform verhalten 

 Konsequent sein 

 Verständnisvoll sein 

 Distanz und Nähe (Wärme) 

 Kinder und Eltern wertschätzen 

 Empathie verbalisieren, mit 
Körpersprache, Herzlichkeit 

 Ausgeglichenheit 

 Freundlichkeit 

 partnerschaftliches Verhalten 

 Hilfe zur Selbsthilfe 

 Verlässlichkeit 

 Aufmerksames Zuhören 

 Jedes Thema wertschätzen 

 Angemessenes Lob aussprechen können 

 Vorbildliche Sprache 

 Integrität des Kindes achten und die eigene, 
gewaltfreie Kommunikation 

 Ehrlichkeit 

 Authentisch sein 

 Transparenz 

 Unvoreingenommenheit 

 Gerechtigkeit 

 Begeisterungsfähigkeit 

 Selbstreflexion 

 Auf die Augenhöhe der Kinder gehen 

 Impulse geben 

 Kinder anhalten, Konflikte friedlich zu lösen 

 Vorbildfunktion 

  

 
erarbeitet Teamtag 2020 
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3.6. Unser Verhaltenskodex auf Leitungs- und Trägerebene 
 

Für die Umsetzung des Schutzkonzeptes 
 

Grundsätze der fachlichen Arbeit beruhen auf dem universellen Anspruch der Kinder und Jugendlichen auf 
Sicherheit und Schutz sowie der besonderen Fürsorge und Unterstützung. 
Die Einrichtungen und ihre Mitarbeiter*innen werden angehalten, (sexuelle) Gewalt an 
Kindern/Jugendlichen zu verhindern bzw. nicht zu begünstigen. 
 

Die Checkliste gibt einen Orientierungsrahmen für die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 
Handlungsmöglichkeiten auf der Trägerebene. Sie gliedert sich in den drei Handlungsfeldern Trägerebene, 
Einrichtungsebene und pädagogische Arbeit auf und setzt damit Verantwortlichkeiten fest. 
 

Die „Empfehlungen zur Prävention und Intervention in sozialen Einrichtungen und Diensten in Gewalt 
gegenüber der AWO anvertrauten Menschen“ und die Handlungsempfehlung zur „Kommunikation in der 
Krise“ des AWO Bundesverbandes sind dabei einbezogen worden. 
 

I. Verfahren auf Trägerebene 
 

1. Allgemeine Regelungen zum Kinderschutz 

• Die (Schutz)Rechte der Kinder bzw. Jugendlichen finden in den Konzeptionen eine besondere 
Berücksichtigung 

• Der Träger stellt sicher, dass alle relevanten Vorschriften und Gesetze in den Einrichtungen/Diensten 
umgesetzt bzw. in QM-Prozessen aufgenommen werden 

• Der Träger entwickelt einen Verhaltenskodex zur Kultur des Respektes 

• Der Träger wirkt aktiv an Vernetzungstreffen, Bündnissen und Angeboten von Kooperationspartnern zur 
Verhütung von und dem Schutz vor (sexualisierter) Gewalt gegen Kindern und Jugendlichen mit 

• Der Träger positioniert sich durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit gegen (sexualisierte) Gewalt 
 

2. Implementierung von Präventionsplänen 

• Der Träger sieht die Aufnahme der geschlechtsspezifischen Antigewaltarbeit und den Kinderschutz in 
allen Bildungskonzeptionen vor 

• Auf Leitungsebene sind konkrete Handlungsleitlinien und Zuständigkeiten zur Vorbeugung von 
(sexualisierter) Gewalt hinterlegt 

• Die Aufklärung von ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen sowie Praktikant*innen ist 
durch Fachinformation gewährleistet 

• In der Schulungsplanung für ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen wird die Bearbeitung 
des Themas gewährleistet 

• Kollegialer Austausch, ggf. Supervision und externe Fachberatung werden sichergestellt 

• In allen Einrichtungen sind Informationsmaterialien für die jeweiligen Zielgruppen offen zugänglich 
 

3. Implementierung von Interventionsplänen 

• Auf Leitungsebene sind konkrete Handlungsleitlinien, Verfahrensregeln und Notfallpläne zum Schutz vor 
(sexualisierter) Gewalt hinterlegt 

• Führungs- und Leitungskräfte fungieren auf der jeweiligen Ebene als Ansprechpartner*innen für den 
Gewaltschutz der Kinder und Jugendlichen 

• Für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen ist eine verbindliche hauptamtliche Ansprechperson benannt 
 

4. Implementierung eines Beschwerdemanagements 

• Der Träger unterhält ein systematisches Beschwerdemanagement 
 

5. Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Eltern 

• Teilhabe und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen ist in allen Handlungsfeldern Bestandteil der 
Konzeption und des pädagogischen Handelns 
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II. Verfahren auf der Einrichtungsebene 
 

1. Konzeptionelle Ausgestaltung unter dem Gesichtspunkt Schutz vor (sexualisierter) Gewalt 

• Die Einrichtung führt eine Risikoanalyse unter Einbeziehung aller (Mitarbeiter*innen, Kinder, Jugendliche 
und ggf. Eltern) für die Erarbeitung eines passgenauen Präventions- und Interventionsplans durch 

• Die Arbeit in den Einrichtungen ist so konzipiert, dass diese als Schutzraum und Kompetenzort 
ausgerichtet sind und alle Vorgaben eingehalten werden 

• Die Einrichtung unterhält ein systematisches Beschwerdemanagement 

• Die Mitwirkung in Netzwerken und Kooperationen zum Schutz vor (sexualisierter) Gewalt von Kindern 
und Jugendlichen gehört zum Selbstverständnis der Arbeit 

 

2. Personaleinsatz in Einrichtungen und Diensten 

• Ein erweitertes Führungszeugnis gem. § 72a SGBVIII für alle haupt-, neben- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen sowie Praktikant*innen wird vor der Beschäftigung vorgelegt und regelmäßig durch 
Einsichtnahme verfestigt 

• Eine Selbstverpflichtung für die Selbstauskunft der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen/ Praktikant*innen 
besteht für temporäre Einsätze und bspw. ohne Übernachtungen 

• Die Mitarbeiter*innen unterzeichnen den Verhaltenskodex zur Kultur des Respekts 

• Die Ansprechpartner*innen für den Gewaltschutz der Kinder und Jugendlichen sind bekannt 
 

3. Umsetzung der Präventionsarbeit 

• Der Schutz der Kinder und Jugendlichen ist in räumlichen Bereichen sichergestellt 

• Die Einrichtung positioniert sich durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit gegen (sexualisierte) Gewalt 

• Die Aufklärung von ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen sowie Praktikant*innen 
erfolgt durch Fachinformation 

• Regelmäßige Schulungs- und Sensibilisierungsangebote werden durchgeführt 

• Das Wohlbefinden des Personals wird als Teil der Präventionsarbeit durch unterschiedliche Maßnahmen 
gestärkt 

• Partizipation der Kinder und Jugendlichen und ggf. der Eltern wird als Bestandteil von Prävention 
gewährleistet 

• Die Information für Mädchen und Jungen über ihre Rechte und ihre Ansprechperson sind 
altersangemessen gestaltet 

 

4. Invention in akuten Fällen 

• Verfahren, Notfallpläne und ggf. Dienstanweisungen sind transparent und liegen einsehbar aus 

• Kollegialer Austausch, ggf. Supervision und externe Fachberatung werden im Bedarfsfall initiiert 

• Beratung- und Schutzangebote sowie Notfallnummern sind als Aushang sichtbar 

 
III. Verfahrensempfehlung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien 
 

1. Mitarbeiter*innen 

• Mitarbeiter*innen unterzeichnen und beachten des Verhaltenskodex 

• Die Mitarbeiter*innen beteiligen sich aktiv an der Bestandsaufnahme zur Risikoanalyse 

• Die Mitarbeiter*innen wirken bei der Überprüfung der Interventions- und Präventionspläne mit 

• Die Mitarbeiter*innen nehmen regelmäßig an Sensibilisierungs- und Schulungsangeboten teil 

• Es bestehen Kenntnisse über aktuelle Beratungs- und Schutzangebote 
 

2. Pädagogische Werte und Haltung in der Arbeit 

• Alle relevanten Vorschriften und Gesetze werden eingehalten 

• Die Kultur des Respekts steht für einen grenzachtenden Umgang mit Kindern und Jugendlichen und ist 
handlungsleitend für die Mitarbeiter*innen 
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• Es werden altersangemessene und situationsabhängige Formen der Mitwirkungen von Kindern und 
Jugendlichen praktiziert 

• Die Teilnahme an Vernetzungstreffen und Angeboten von Kooperationspartnern ist fester Bestandteil 
der Arbeit 

 

3. Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen 

• Die Intimität der Kinder und Jugendlichen ist durch die Mitarbeiter*innen gewahrt 

• Das pädagogische Handeln orientiert sich an den gleichwertigen Rollenbildern, einem grenzwahrenden 
Umgang, der sexuellen Selbstbestimmung, einer gewaltfreien Konfliktlösung sowie humanitär geleiteten 
Normen und Werten 

• In der Betreuungs- und Beratungsarbeit ist die Kommunikation so gestaltet, dass Kinder, Jugendliche und 
Eltern zu einer offenen und dialogischen Kommunikation ermutigt werden 

• Die Informationen für Mädchen und Jungen über ihre Rechte und ihre Ansprechperson sind 
altersangemessen gestaltet 

• Präventionsangebote werden zielgruppenspezifisch angeboten und durchgeführt 
 

5. Umsetzung von Intervention in akuten Fällen 

• Die Verfahren, Notfallpläne und ggf. Dienstanweisungen werden eingehalten 

• Im Bedarfsfall wird der kollegiale Austausch, ggf. Supervision und externe Fachberatung eingeleitet 

• Die Ansprechperson für den Gewaltschutz der Kinder und Jugendlichen wird bei Verdachtsfällen oder in 
akuten Situationen hinzugezogen 

• Die Interventionen sind an den Schutz und dem Bedarf der Kinder und Jugendlichen orientiert. Die 
Integrität der Betroffenen wird gewährt 

 
 
 

3.7. Selbstverpflichtungserklärung des AWO-KV Traunstein e.V. 
 

In den Einrichtungen des Kreisverbandes der AWO Traunstein sollen Kinder und junge Menschen 
Lebensräume und geschützte Orte finden, in denen Sie sich sicher und angenommen fühlen und ihre 
Persönlichkeit entwickeln können. Im AWO-KV-Traunstein werden keine Grenzverletzungen geduldet. Wir 
nehmen den Schutz für die jungen Menschen ernst und sind ihnen Vorbilder für einen achtsamen und 
wertschätzenden Umgang miteinander.  
Ich verpflichte mich, alles zu tun, damit niemand den mir anvertrauten jungen Menschen seelische, 
körperliche oder sexualisierte Gewalt antun. Deshalb verpflichte ich mich zu folgenden Grundsätzen: 
 

Respekt 
Ich respektiere den eigenen Willen und die Würde jeder Person und trete ihr offen und vertrauensvoll 
gegenüber. Ich schaffe einen Rahmen, in dem sich alle sicher fühlen können. 
 

Selbstreflektion  
In meiner Funktion als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter habe ich eine besondere Vertrauens- und 
Machtposition. Ich bin mir dessen bewusst und gehe jeder Zeit verantwortungsvoll und sorgsam damit um. 
 

Achtsamkeit 
Ich erkenne und achte eigene und fremde Grenzen, besonders im Bereich der Intimsphäre und des 
persönlichen Schamgefühls. Ich achte auf Zeichen von unangemessenen oder übergriffigen 
Verhaltensweisen, sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 

Aktiv sein 
Ich wende mich aktiv gegen unrechtes Verhalten wie Diskriminierung, Rassismus, Sexismus und Mobbing. 
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Handeln 
Erkenne ich grenzverletzendes Verhalten, spreche ich dieses an und versuche für Veränderungen zu sorgen. 
Ich kenne die Handlungsleitlinien innerhalb des AWO-KV-Traunstein und organisiere Hilfe für die 
Betroffenen und für mich.  
 

Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen, dienstrechtliche und 
strafrechtliche Folgen hat.   
Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt rechtskräftig 
verurteilt worden bin und insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet worden ist. Für den 
Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte ich mich, dies 
meinem Dienstvorgesetzten umgehend mitzuteilen.  

 
 
 

4.  Prävention 
4.1. Kinderrechte 

 
Kinder benötigen eigene und speziell auf die kindliche Lebensphase 
zugeschnittene Rechte. Es ist der Auftrag der Erwachsenen Kinder zu 
befähigen, ihre Rechte wahrzunehmen. 
Die Auseinandersetzung mit den Kinderrechten ist ein wichtiger Aspekt 
von präventiven Schutzkonzepten. Kinder müssen über ihre Rechte 
informiert werden, um sie zu kennen, sie einfordern zu können und um 
ein Verständnis und die Kompetenz entwickeln zu können, Unrecht zu 
erkennen und einzuordnen. Die Auseinandersetzung mit der Thematik 
erfolgt daher alters- und zielgruppenspezifisch. Grundlage ist die UN-
Kinderrechtskonvention. Die darin enthaltenen Kindergrundrechte 
lassen sich in vier Gruppen unterteilen: 

 

 Überlebensrechte:  
Alle Kinder haben ein Recht darauf, in Sicherheit zu leben und darauf zu vertrauen, dass jemand für sie 
sorgt. 

 Schutzrechte:  
Alle Kinder haben das Recht darauf, vor allem geschützt zu werden, was ihnen schadet. 

 Entwicklungs- und Förderrechte:  
Alle Kinder haben das Recht darauf, Fähigkeiten und Wissen zu erwerben, die sie brauchen, um sich zu 
entwickeln und selbstständig zu werden. 

 Beteiligungsrechte:  
Alle Kinder haben das Recht, informiert zu werden und ihre Meinung zu äußern. Sie entscheiden mit, 
wenn es um ihre Belange geht. 

 
 

4.2. Inklusion 
 

Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Jeder Mensch hat das Recht auf Lebensglück, Achtung seiner 
Persönlichkeit und Menschenwürde sowie darauf, sein eigenes Leben wie gewünscht zu gestalten. 
Demzufolge sind alle Menschen gleich, denn sie sind gleichberechtigt.  
Trotz dieser Grundannahme ist jeder Mensch einmalig, einzigartig und individuell, da jeder Mensch durch 
seine individuellen Lebensumstände und -erfahrungen eine eigene Perspektive auf die Welt entwickelt.  
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Umsetzung in unserer Einrichtung: 

• Inklusion bedeutet Öffnung für Vielfalt und damit Bereicherung für alle Beteiligten 

• Inklusion beginnt mit der Wahrnehmung von Unterschieden und sorgt für gemeinsame Erfahrungen 

• Inklusion erkennt, dass Unterschiede zwischen Kindern eine Chance für gemeinsames Spielen und 
Lernen darstellt 

• Inklusion schließt eine Werthaltung ein, die durch Respekt, Achtung, Wertschätzung und Mitgefühl 
gekennzeichnet ist. 

• Inklusion bedeutet, den Blick immer auf die ganze Persönlichkeit eines Kindes zu richten, nicht nur auf 
einzelne Aspekte wie z.B. eine Beeinträchtigung 

 
 
 

4.3. Partizipation 
 

Partizipation von Mädchen und Jungen ist zentraler Bestandteil des Schutzkonzeptes. Kinder sollen an 
Entscheidungen beteiligt werden, die sie betreffen. Das stärkt ihre Position und verringert das Macht-gefälle 
zu den Erwachsenen und macht die Rechte von Kindern damit erfahrbar.  
Partizipation erfordert einen reflektierten Umgang mit Macht im pädagogischen Alltag. Partizipation 
bedeutet nicht, dass Kinder alles selbst entscheiden können und dass jeder formulierte Wunsch erfüllt wird. 
Auch sie dürfen die Grenzen der Einrichtung, der Fachkräfte, der anderen Kinder, der Gemein-schaft nicht 
verletzen. Partizipation bedeutet auch nicht, dass Erwachsene ihre Verantwortung abge-ben dürfen. Kinder 
sind Träger von Kinderrechten!  
 
BayKiBiG Art. 10: 
Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen  
(2) Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum Einrichtungsalltag und zur Ge-
staltung der Einrichtung beteiligt werden. 
 
Was lernen die Kinder durch Partizipation bei uns? 
✓ Kinder lernen, dass sie ernst genommen werden 
✓ Kinder lernen ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und sie zu äußern 
✓ Kinder lernen, dass sie etwas auslösen können 
✓ Kinder erleben, dass sie Einfluss auf ihre Umgebung und Geschehnisse haben können 
✓ Kinder erleben sich als wertvollen Teil der Gemeinschaft 
✓ Kinder lernen sich in Entscheidungsprozesse einzubringen 
✓ Kinder lernen ihre Meinung zu vertreten 
✓ Kinder lernen die Meinung von anderen zu akzeptieren 
✓ Kinder lernen Empathie und Toleranz 
✓ durch Mitgestaltung von Regeln und Grenzen lernen Kinder Verantwortung für sich und andere zu 

übernehmen 
✓ Kinder lernen, dass sie Rechte haben 
 
 

Beteiligung dient demnach sowohl der Förderung der individuellen Entwicklung als auch dem 
Schutz vor Übergriffen und Missbrauch und ist somit ein wesentlicher Aspekt von Prävention! 
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4.4. Unser Bild vom Kind 
 

Welche Rechte haben die Kinder in unserer Einrichtung? 

• Kinder haben das Recht sich zu beschweren 

• Kinder dürfen ihre eigene Meinung äußern 

• Kinder haben Rechte und Pflichten 

• Jedes Kind darf am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 

• Kinder dürfen „Stop“ sagen 
 

Welche Merkmale kennzeichnen unser Bild vom Kind? 

• Jedes Kind hat Kompetenzen 

• Kinder sind Experten in eigener Sache 

• Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung aktiv mit 

• Jedes Kind ist einzigartig/anders/individuell 

• Kinder haben ein Bedürfnis nach Liebe und emotionaler Geborgenheit 

• Jedes Kind hat das Recht auf bestmögliche Bildung 

• Jedes Kind soll lernen Verantwortung für sich selbst, für andere und für seine Umwelt zu 
übernehmen 

• Kinder haben das Recht auf wertschätzenden, respektvollen, achtsamen und liebevollen Umgang 
 

Woran erkennen wir, dass wir das Kind als kompetenten Konstrukteur seiner Bildung achten, in 
unserem Alltag und unserem Handeln? 

• Kinder werden unterstützt und ermutigt neue Erfahrungen zu machen 

• Jedes Kind soll die Möglichkeit haben sich frei zu entfalten 

• Kinder gestalten den Hortalltag aktiv mit 
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5.  Beschwerdemanagement 
5.1 Unser Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren für Kinder 
 
 

Unser Leitfaden für unser Beschwerdeverfahren für Kinder 

Kinder haben bei uns eine Stimme, die gehört werden soll. Ihre Anliegen, Beschwerden und 
Verbesserungsvorschläge nehmen wir ernst und nehmen sie auf, bearbeiten und reflektieren sie. 

 
 

Was sind für uns Beschwerden? 
1. Die Äußerung eines als schädigend empfundenen Verhaltens  
2. gegenüber der verursachenden Stelle  
3. mit der Absicht, eine Verbesserung der Situation, die Beseitigung der Beschwerdeursache oder eine 

Wiedergutmachung zu erreichen.  
 

Eine Beschwerde in diesem Sinn wird an den Beschwerdeverursacher gerichtet und hat das Ziel, eine 
Veränderung zu bewirken. Damit unterscheiden sich Beschwerden vom Petzen, Lästern, Maulen und 
Nörgeln. 
 

Unser Grundsatz: Beschweren erwünscht! 
Beschwerden in unseren Kindertagesstätten können von Eltern, Kindern und Mitarbeitern in Form von Kritik, 
Verbesserungsvorschlägen, Anregungen oder Anfragen ausgedrückt werden.  
 

Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen, die sich abhängig vom Alter, 
Entwicklungsstand und der Persönlichkeit in verschiedener Weise über eine verbale Äußerung als auch über 
Weinen, Wut, Traurigkeit, Aggressivität oder Zurückgezogenheit ausdrücken kann.  
 

Achtsamkeit und eine dialogische Haltung der pädagogischen Fachkraft sind unbedingte Voraussetzungen 
für eine sensible Wahrnehmung der Bedürfnisse des Kindes. Aufgabe des Umgangs mit jeder Beschwerde ist 
es, die Belange ernst zu nehmen, den Beschwerden nachzugehen, diese möglichst abzustellen und Lösungen 
zu finden, die alle mittragen können. 
 

Wir verstehen Beschwerden als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung unserer Arbeit in unseren 
Einrichtungen.  
Darüber hinaus bieten sie ein Lernfeld und eine Chance, das Recht der Kinder auf Beteiligung umzusetzen.  
Dies erfordert partizipatorische Rahmenbedingungen und eine Grundhaltung, die Beschwerden nicht als 
lästige Störung, sondern als Entwicklungschance begreift.  
 

Ziel unseres Beschwerdemanagements ist es, Zufriedenheit (wieder) herzustellen. 
 

Unsere Beschwerdekultur als Mitarbeitende 

• Wir tragen die Verantwortung als Vorbilder in der Kita 

• Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander um 

• Wir führen eine offene Kommunikation miteinander 

• Wir dürfen Fehler machen 

• Wir zeigen eine reklamationsfreundliche Haltung 

• Wir gehen sorgsam und respektvoll mit Beschwerden um 

• Wir nehmen Beschwerden sachlich an und nicht persönlich 

• Wir suchen gemeinsam nach verbindlichen Lösungen 
 
 
 



 
Kinderschutzkonzept 

 

 

AWO-Schulkinderbetreuung Trostberg  33 

Unser Beschwerdeverfahren für die Kinder 
Wir regen die Kinder an, Beschwerden zu äußern 

• durch Schaffung eines sicheren Rahmens (eine verlässliche und auf Vertrauen aufgebaute Beziehung), 
indem Beschwerden angstfrei geäußert werden können und mit Respekt und Wertschätzung 
angenommen und bearbeitet werden 

• indem sie im Alltag der Kita erleben, dass sie bei Unzufriedenheit auch über Ausdrucksformen wie 
Weinen, Zurückziehen und Aggressivität ernst- und wahrgenommen werden 

• indem Kinder ermutigt werden, eigene und Bedürfnisse anderer zu erkennen und sich für das 
Wohlergehen der Gemeinschaft einzusetzen 

• indem Pädagogen positive Vorbilder im Umgang mit Beschwerden sind und auch eigenes (Fehl-
)Verhalten, eigene Bedürfnisse reflektieren und mit den Kindern thematisieren 

 

In unseren Einrichtungen können die Kinder sich beschweren 

• wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen 

• in Konfliktsituationen 

• über unangemessene Verhaltensweisen der Pädagogen 

• über alle Belange, die ihren Alltag betreffen (Angebote, Essen, Regeln, etc.) 
 

Die Kinder bringen ihre Beschwerden zum Ausdruck 

• durch konkrete Missfallensäußerungen 

• durch Gefühle, Mimik, Gestik und Laute 

• durch ihr Verhalten wie z.B. Verweigerung, Anpassung, Vermeidung, Regelverletzungen, 
Grenzüberschreitungen 

 

Die Kinder können sich beschweren 

• bei den Pädagogen in der Gruppe 

• bei den Einrichtungsleitungen 

• bei den sozialen Gruppenangeboten „Faustlos“ und „Schlaue Füchse“ 
 

Die Beschwerden der Kinder werden aufgenommen und dokumentiert 

• durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung 

• durch den direkten Dialog der Pädagogen mit dem Kind/ den Kindern 

• in der Gruppenzeit durch die Visualisierung der Beschwerden oder Befragung 

• durch die Bearbeitung der Portfolioordner 

• mit Hilfe von Lerngeschichten 

• im Rahmen der Kinderkonferenz/ Kinderparlament 

• im Rahmen von Befragungen 
 

Die Beschwerden der Kinder werden bearbeitet 

• mit dem Kind/ den Kindern im respektvollen Dialog auf Augenhöhe, um gemeinsam Antworten und 
Lösungen finden 

• im Dialog mit der Gruppe in der Gruppenzeit 

• in der Kinderkonferenz/ Kinderparlament 

• in Teamgesprächen, bei Dienstbesprechungen 

• in Elterngesprächen/ auf Elternabenden/ bei Elternbeiratssitzungen 

• in Teamleitungsrunden der Tausendfüßler Kindertagesstätten 

• mit der Geschäftsleitung/ dem Träger 
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5.1.1  Unser Kinderinfoblatt für unser Beschwerdeverfahren 

Beschwerden erwünscht 

Was sind deine Beschwerden? 

 Du hast ein Problem? Dir geht es nicht gut? 

 Du findest allein ohne Unterstützung keine Lösung? 

 Du fühlst dich ungerecht behandelt? 

 Du hast einen Konflikt (Streit) mit einem anderen Kind, einem 

Betreuer, deinen Eltern oder einem Lehrer? 

 Du ärgerst dich über irgendetwas in deinem Alltag,  

z.B. über das Essen oder die Hort-Regeln? 

 Du benötigst Hilfe, damit es dir wieder besser geht? 
 

Dann spreche mit uns, wir hören dir zu, unterstützen dich und versuchen 

mit dir zusammen eine Lösung zu finden mit der alle zufrieden sind. 
 

Wo kannst du dich beschweren? 
✓ in deiner Gruppe bei deinen Betreuern 

✓ bei den Gruppenleitungen und der Einrichtungsleitung 

✓ in den Gesprächsrunden, bei „Faustlos“ oder den „Schlauen Füchsen“ 

✓ bei der Kinderkonferenz 

✓ bei den Hortsprechern/Hortrat 

✓ Zeit für Anliegen 

✓ Kinderbefragung 

✓ oder du schreibst dein Anliegen auf einen Zettel 

und wirfst ihn in den Kummerkasten 
 

Wie versuchen wir eine Lösung zu finden? 
→ Wir sprechen mit dir allein, deiner Gruppe oder deinem Konfliktpartner, wenn es 

für dich in Ordnung ist  

→ Wir besprechen dein Anliegen in unserem Team, wenn du uns dazu die Erlaubnis  

gibst, um eine Lösung zu finden 

→ Wir holen uns zusammen mit dir Unterstützung von anderen Personen,  

wenn wir selbst keine Lösung finden, z.B. bei der Leitung, den  

Jaslern, den Eltern, oder anderen hilfreichen Unterstützern 
 

Ende gut – Alles gut? 

Wir hoffen natürlich, dass wir zusammen mit dir dein Problem 

lösen können, nur klappt es manchmal nicht sofort und deshalb 

schreiben wir alles auf und machen einen Plan, wie wir gemeinsam 

weiter vorgehen wollen, um das Problem 

zu lösen. 

 

☺ Und wenn alles gut ist, werden wir immer mal wieder 

nachfragen, ob es dir immer noch gut geht und alles passt. 
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6.  Unser sexualpädagogisches Konzept 
6.1 Die sexuelle Entwicklung des Kindes 
 

1-3 Jahre: 
• Lust, Befriedigung und Sicherheit durch Körperkontakt 

• Oralen Kontakt (Daumen) 

• Im Matsch spielen, matschen mit Essen 

• Bewegung (Schaukeln) 

• Macht durch Kot 

• Lustvolles Erkunden des eigenen Körpers/Formen der Selbstbefriedigung 
 

4. Lebensjahr: 
• Sexuelle Neugier erstreckt sich auf Forschen und Ausprobieren 

• Einbeziehen anderer Kinder in Doktorspiele (zeigen und untersuchen der Geschlechtsorgane) 

• Kann sich zunehmend in andere einfühlen 

• Erste Fragen zu Schwangerschaft und Geburt 
 

5. Lebensjahr: 
• Kind wird selbstbestimmter, unterscheidet zwischen richtig und falsch 

• Freundschaften, evtl. mit Austausch von Zärtlichkeiten 

• Geschlechtszuordnungen werden mit genitalen Unterschieden begründet 

• Doktorspiele in Form von Arztspielen, Vater-Mutter-Kind-Spiele (Imitieren von Erwachsenen – 
Händchen- halten, knutschen, heiraten-, Spielen von Geburtsszenen) 

 

6. Lebensjahr 
• Kind lernt verstärkt Regeln und Gesetze 

• Lust an Provokation, auch durch sexualisierte Sprache 

• Geschlechtsidentität verfestigt sich („Mädchen sind blöd“, „Jungen sind doof“) 
 

➢ Selbstvergewisserung als Mädchen/Junge 
➢ Identitätssicherung 

 

7. Lebensjahr bis Pubertät 
• Sexuelle Entwicklung tritt scheinbar in den Hintergrund 

• Deutliche Geheimhaltung vor Erwachsenen 

• Abgrenzung zum anderen Geschlecht 

• Schamgefühle 

• Produktion einer Vorform der Geschlechtshormone 

• Bedeutung der Peergroup steigt 
➢ Verankerung der Geschlechtsrollenidentität  

 
 

6.1.1 Themen kindlicher Sexualität im Grundschulalter 
 

→ Körper, Berührungen, Gefühle und sich verlieben 
→ Themen wie Körperaufklärung, Geschlechtsrollen, gleichgeschlechtliche und gegengeschlechtliche 

Freundschaften, erste körperliche Veränderungen, Schönheitsideal, Liebeskummer 
 

Ringen, Raufen als entwicklungsförderndes Thema 
→ Erfahrungen im Umgang mit (körperlicher) Nähe und Distanz 
→ Wechselseitiges Geschehen von körperlichem und seelischem „Berührt- Werden“ 
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→ Wenn es von Regeln und gegenseitigem Respekt getragen ist, kann es eine „selbstinitiierte 
Entwicklungsförderung“ sein 

 
Kindliche Sexualität ist ganzheitlich, spontan, neugierig und unbefangen 
 

Wer kindliche Sexualität verstehen will, 
darf sie nicht aus der Perspektive des Erwachsenen betrachten. 

 
 

6.2 Unser Umgang mit frühkindlicher Sexualität und 
 sexuellen Übergriffen 
 
 Sexualerziehung als Persönlichkeitsbildung, Sozial- und Werteerziehung  

• Erlebnisse rund um Sinne und Körper fördern, Kinder in ihren Bedürfnissen und Gefühlen liebevoll 
begegnen 

• Positives Körpergefühl und Identität fördern 

• Erlernen von partnerschaftlichem Verhalten 
 

Nur wenn ein Kind sich selbst, 
seinen Körper und seine Grenzen kennt, 

ist es in der Lage, auch die Grenzen anderer zu respektieren! 

 
 Zwischen Doktorspiel und Übergriff 

 

Als pädagogische Fachkräfte stellen wir uns folgende Fragen: 
 

→ Spielen alle Kinder freiwillig mit? 
→ Wie ist das Machtverhältnis untereinander? 
→ Wie ist der Alters- und Entwicklungsunterschied der beteiligten Kinder? 
→ Gibt es bei den Kindern ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit? 
→ Sind die Kinder fähig sich selbst zu behaupten? 
 

Die Haltung der pädagogischen Fachkräfte: 
 

→ Klare und bestimmte Haltung 
→ Keine Bagatellisierung oder Dramatisierung des Vorfalls 
→ Keine Täter-Opfer-Semantik 

 

Unsere Definition von sexuellen Übergriffen: 

• Sexuelle Übergriffe sind sexuelle Handlungen, die wiederholt, massiv und/ oder gezielt die persönlichen 
Grenzen anderer verletzen 

• Ein Kind ist übergriffig, wenn es 
➢ andere Kinder zu sexuellen Handlungen überredet, verführt oder besticht. 
➢ sexuelle Handlungen mit körperlicher Gewalt oder Drohungen erzwingt 
➢ andere Kinder wiederholt und/oder gezielt an den Genitalien verletzt 

 
 Signale, die unser pädagogisches Handeln fordern: 
 

Kind hat 

• hat eine stark sexistische Sprache – stärker als andere Kinder, 

• ist in „Doktorspiele“ mit älteren oder jüngeren Kindern verwickelt, 
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• versucht, andere Kinder zu „Doktorspielen“ zu überreden, 

• verletzt sich selbst oder andere an den Genitalien,  

• legt anderen Kindern ein Geheimhaltungsgebot über „Doktorspiele“ auf, 

• fordert andere Kinder zu Praktiken der Erwachsenensexualität auf, 

• spielt oder spricht über Handlungen, die Erwachsenensexualität entsprechen 
 
 Signale, die externe Kooperation erfordern 

Ein Kind  

• hat an „Doktorspielen“ ein größeres Interesse als an anderen altersgemäßen Spielen und Aktivitäten, 

• benutzt eine extrem sexualisierte Sprache und demütigt wiederholt andere Kinder oder Erwachsene 
mit sexistischen Schimpfwörtern, 

• versucht wiederholt, fremde oder uninteressierte Kinder in „Doktorspiele“ zu einzubeziehen, 

• fordert wiederholt andere Kinder zu Praktiken der Erwachsenensexualität auf,  

• hat kein Verständnis für die Rechte anderer Kinder auf sexuelle Sebstbestimmung, 

• verletzt sich selbst oder andere wiederholt oder gezielt an den Genitalien, 

• überredet, verführt, besticht oder zwingt andere Kinder mit körperlicher Gewalt oder Drohungen zu 
„Doktorspielen“, 

• erlegt anderen Kindern unter Anwendung von verbalen Drohungen oder körperlicher Gewalt ein 
Schweigegebot über sexuelle Handlungen im Rahmen von „Doktorspielen“ auf. 

 
 Mögliche Ursachen 

Meist mehrere Faktoren z.B.:  

• Vernachlässigung  

• Zeugenschaft von sexueller Gewalt 

• körperliche Gewalterfahrungen 

• Missbrauchserfahrungen durch Jugendliche und Erwachsene 

• Erlebnisse sexueller Übergriffe durch andere Jungen und Mädchen 

• Mobbing – Erfahrungen 

• allgemeine Sexualisierung der Gesellschaft 
(z.B. Darstellungen von Sexualhandlungen in TV und neuen Medien) 

• Vernachlässigung klarer Regeln für Doktorspiele 
 
 Unsere Regeln für Doktorspiele 

• Jedes Kind bestimmt selbst, mit wem es Doktor spielen will. 

• Mädchen und Jungen streicheln und untersuchen einander nur so viel, wie es für sie selbst und die 
anderen Kinder schön ist. 

• Kein Kind tut einem anderen Kind weh! 

• Größere Kinder/Jugendliche haben bei Doktorspielen nichts zu suchen! 

• Es werden keine Gegenstände eingeführt. 

• Jedes Kind entscheidet selbst, ob es mit anderen Kindern zur Toilette gehen will. 

• Hilfe holen ist kein Petzen! 

 

6.3. Unsere Präventionsangebote und Präventionsinhalte 
 

• Wir vermitteln den Kindern und Jugendlichen ein positives und gesundes Körper- und Selbstkonzept 

• Wir vermitteln den Kindern und Jugendlichen ein Grundwissen an Sexualität und Geschlechtsidentität 

• Wir schützen die Intimsphäre der Kinder und Jugendlichen 

• Wir stellen eine vertrauensvolle Atmosphäre her 

• Wir geben Hilfestellung bei dem Verbalisieren von Gefühlen 
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• Wir bieten oder vermitteln bei Bedarf Selbstbehauptungs- und Krisenkompetenztraining 

• Wir verfügen über Beobachtungskompetenzen und schulen diese regelmäßig 
 
Wir vermitteln folgende Präventionsinhalte: 
 Dein Körper gehört dir 
 Vertraue deinem Gefühl 
 Unterscheide schöne und unangenehme Berührungen 
 Du hast das Recht, nein zu sagen 
 Über schlechte Geheimnisse kannst du sprechen 
 Lerne Hilfe zu holen 
 Du bist niemals schuld 
 
Unsere Empfehlungen für die Familien unserer Kinder: 
 Informieren Sie Ihr Kind altersgemäß über Sexualität. 
 Beantworten Sie Fragen zu sexuellen Übergriffen. 
 Kinder sollten wissen, dass es viele gute Menschen, aber auch ein paar schlechte gibt und dass man 

denen das Gute oder Böse nicht ansieht. (Keiner darf dir Angst machen!) 
 
Wie können Sie Ihre Kinder schützen? 
 Kinder sollen selbst bestimmen dürfen, wer sie wann berührt, umarmt, küsst. 
 Ermutigen Sie Ihr Kind, Berührungen, die es nicht haben will, zurückzuweisen. 
 Sprechen Sie mit Ihrem Kind nicht nur über Erlebnisse, sondern auch über Gefühle. So kann es lernen, 

seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, sie auszudrücken und ihnen zu trauen. 
 Sprechen Sie über gute und schlechte Geheimnisse. 
 Stärken Sie Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen bei Jungen und Mädchen! 
 Stärken Sie den Eigensinn Ihres Kindes! 

 

6.4. Jugend und Sex –  
Was ist erlaubt  
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7.  Interventionen 
7.1. Verfahrensablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
 

1. Systematische Darstellung 

Legende: MA: Mitarbeiter*innen, L: Leitung, T: Träger 

Verantwort-
lichkeiten 

Vorlagen 

(Eingabe/Input) 
Prozessablauf 

Zu erstellende 
Dokumentation 
(Ausgabe/ 

Output) 

 

 

 

 

 

MA 

 

 

 

MA 

 

 

 

L 

 

 

 

L 

 

 

 

 

MA/L/FK 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

 

MA/L/FK 

 

Arbeitshilfe 

 

 

 

 

 

Anlage 1: 
Beobachtungsbogen 

 

 

 

Anlage 2: 
Interner Beratungsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlage 3: 
Interner Beratungsplan 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anlage 1: 
Dokumentation 

 

 

Anlage 2: 
Beratungsplan 

 

 

 

 

 

=Zusammen-
fassung 

 

 

 

Anlage 3: 
Beratungs- und 
Hilfeplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dringend: 
Dokumentieren 

 

Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung

Schritt 1 
Erkennen und dokumentieren von 

Anhaltspunkten

Schritt 2: 
Information an Leitung und Team

Ist professionelle 
Hilfe nötig Weitere Beobachtung

Schritt 3: 
Einschalten der insoweit erfahrenen 

Fachkraft

Schritt 4: Gemeinsame 
Risikoabschätzung

Sofortiges Handeln

Gesprächsvorbereitung 
Elterngespräch

Sofortige Einschaltung des 
JA und Information an die 

Eltern

ja 

nein 

1 

 

nein 



 
Kinderschutzkonzept 

 

 

AWO-Schulkinderbetreuung Trostberg  41 

 

Verantwort-
lichkeiten 

Vorlagen 

(Eingabe/Input) 
Prozessablauf 

Zu erstellende 
Dokumentation 
(Ausgabe/ 

Output) 

 

 

L 

 

 

L 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

MA 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlage 4: 
Überprüfung der 
Zielvereinbarungen 

 

 

 
 

 

 

Alle Dokumente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlage 5: 
Inanspruchnahme des JA 
vorbereiten 

 

 

  

Anlage 3: 
Gesprächsprotok
oll mit 
gemeinsamer 
Unterzeichnung 

 

Anlage 3: 
Hilfeplan mit 
Zielvereinbarung
en, Zeitplan und 
Unterschriften 

 

 

Anlage 3: 
Gesprächsprotok
oll mit 
gemeinsamer 
Unterzeichnung 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll und 
Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 3: 
Protokoll der 
Vereinbarung mit 
gemeinsamer 
Unterzeichnung 

 

 

Schritt 5 
Gespräch mit Eltern/anderen 

Sorgeberechtigten

Schritt 6: 
Aufstellen eines Beratungs-

/Hilfeplans = Zielvereinbarung

Schritt 7:
Maßnahmen der 
Ziekvereinbarung 

erreicht

Gespräch mit 
Eltern zur 
weiteren 

Stabilisierung 
der Situation und 

weitere 
Beobachtung

Schritt 8: 
Gemeinsame 

Risikoabschätzung und 
Absprachen über das 

weitere Vorgehen (unter 
Umständen erneute 

Hinzuziehung der 
Fachkraft § 8a)

Schritt 9:
Gespräch und 

Vereinbarung mit 
Sorgeberechtigten und 

Hinweis auf 
sinnvolle/notwendige 
Einschaltung des JA

Verbesserung 
der Situation

Schritt 10:
Weiterleitung an das 
JA mit gleichzeitiger 

Benachrichtigung der 
Sorgeberechtigten

Weitere 
Beobachtung und 
Hilfeangebot (e)

ja 

nein 

nein 

ja 
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2. Erläuterungen zu den einzelnen Schritten 
 

Schritt 1 
Erkennen und Dokumentieren von Anhaltspunkten 
Dieser Schritt beinhaltet zunächst, gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahrzunehmen 
und von anderen pädagogischen Problemen zu unterscheiden. 
 

In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird eine Kindeswohlgefährdung definiert als „eine 
gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine 
erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt“. 
 

Die derzeit häufigen veröffentlichten Listen zum „Erkennen möglicher Kindeswohlgefährdungen“ 
entsprechen offenbar einem dringenden Bedürfnis von Fachkräften nach Konkretisierung des sehr 
vieldeutigen Begriffs Kindeswohlgefährdung. Solche Listen sind zum einen von unterschiedlicher Qualität 
und zum anderen muss beachtet werden, dass sich aus ihnen grundsätzlich keine Antworten ergeben. Sie 
können lediglich dabei helfen, die Fragen, die man sich stellt, zu sortieren und zu konkretisieren. Wichtig ist 
dabei, dass man sich durch solche Arbeitshilfen nicht dazu verleiten lässt, Probleme, auf die ohne Zweifel 
fachlich reagiert werden muss, übermäßig zu Problemen von Kindeswohlgefährdungen zu machen. Aus 
diesem Grunde ist es unerlässlich, dass eine pädagogische Einrichtung generelle Strukturen und Verfahren 
der fachlichen Auseinandersetzung und fachlichen Unterstützung hat – gänzlich unabhängig von den 
Verfahren nach § 8a SGB VIII. Im Rahmen dieser Strukturen und Verfahren können irritierende 
Wahrnehmungen von kindlichem Verhalten, Schwierigkeiten im Gespräch mit den Eltern oder auch 
Unsicherheiten in Bezug auf eigene Verhaltensweisen bearbeitet werden (Fachgespräche, Supervision, 
kollegiale Beratung etc.) 
 

Es wäre fatal, wenn Kollegen/Kolleginnen, die Unterstützung oder Beratung in einer Frage brauchen, jetzt 
jeweils das Problem als Problem einer Kindeswohlgefährdung deuten würden. Eine Einrichtung sollte sehr 
darauf achten, dass diese Grenzen und Unterscheidungen bewusst gehalten werden.  
 

Letztlich kommt man nicht darum herum: Ob gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
anzunehmen sind oder nicht, kann man nur im jeweiligen Einzelfall entscheiden. Die folgende – von der 
Behörde in Hamburg verwendete – Liste von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung, scheint uns 
eine brauchbare Orientierungshilfe zu sein. Dabei sind die nachfolgend aufgeführten Anhaltspunkte keine 
abschließende Auflistung, sie erfassen nicht alle denkbaren Gefährdungssituationen. 
 

Äußere Erscheinung des Kindes oder des/der Jugendlichen 

• Massive oder wiederholte Zeichen von Verletzungen (z. B. Blutergüsse, Striemen, Narben, 
Knochenbrüche, Verbrennungen) ohne erklärbar unverfängliche Ursache bzw. häufige 
Krankenhausaufenthalte aufgrund von angeblichen Unfällen 

• Starke Unterernährung 

• Fehlen von Körperhygiene (z. B. Schmutz- und Kotreste auf der Haut des Kindes oder faule Zähne) 

• Mehrfach völlig witterungsunangemessene oder völlig verschmutzte Bekleidung 
 

Verhalten des Kindes oder des/der Jugendlichen 

• Verhalten des Kindes oder des/der Jugendlichen ändert sich abrupt 

• sexualisiertes Verhalten des Kindes oder des/der Jugendlichen 

• Wiederholte oder schwere gewalttätige bzw. sexuelle Übergriffe gegen andere Personen 

• Kind wirkt berauscht oder benommen bzw. im Steuern seiner Handlungen unkoordiniert (Einfluss von 
Drogen, Alkohol, Medikamenten) 

• Wiederholtes apathisches oder stark verängstigtes Verhalten des Kindes 

• Äußerungen des Kindes oder des/der Jugendlichen, die auf Misshandlungen, sexuellen Missbrauch oder 
Vernachlässigung hinweisen 
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• Kind oder Jugendliche/r hält sich wiederholt zu altersunangemessenen Zeiten ohne Erziehungsperson in 
der Öffentlichkeit auf (z. B. nachts allein auf dem Spielplatz) 

• Kind oder Jugendliche/r hält sich an jugendgefährdenden Orten auf (z. B. Stricherszene, Lokale aus der 
Prostitutionsszene, Spielhalle, Nachtclub) 

• Offensichtlich schulpflichtige Kinder und Jugendliche bleiben ständig oder häufig der Schule fern 

• Kind oder Jugendliche/r begeht gehäuft Straftaten 
 

Verhalten der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 

• Wiederholte oder schwere Gewalt zwischen den Erziehungspersonen 

• Nicht ausreichende oder völlig unzuverlässige Bereitstellung von Nahrung 

• Massive oder häufige körperliche Gewalt gegenüber dem Kind oder des/der Jugendlichen (z. B. 
schütteln, schlagen, einsperren) 

• Häufiges massives Beschimpfen, Ängstigen oder Erniedrigen des Kindes oder des/der Jugendlichen 

• Gewährung des unbeschränkten Zugangs zu Gewalt verherrlichenden oder • pornographischen Medien 

• Verweigerung der Krankheitsbehandlung oder der Förderung behinderter Kinder oder Jugendlicher 

• Isolierung des Kindes oder des/der Jugendlichen (z. B. Kontaktverbot zu Gleichaltrigen) 
 

Familiäre Situation 

• Obdachlosigkeit (Familie bzw. Kind oder des/der Jugendlichen lebt auf der Straße) 

• Kleinkind wird häufig oder über einen langen Zeitraum unbeaufsichtigt oder der Obhut offenkundig 
ungeeigneter Personen überlassen 

• Kind oder Jugendliche/r wird zur Begehung von Straftaten oder sonst verwerflichen Taten eingesetzt (z. 
B. Diebstahl, Bettelei) 

 

Persönliche Situation der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 

• Stark verwirrtes Erscheinungsbild (führt Selbstgespräche, reagiert nicht auf Ansprache) 

• Häufige berauschte oder benommene bzw. eingeschränkt steuerungsfähige Erscheinung, die auf 
massiven, verfestigten Drogen- Alkohol- bzw. Medikamentenmissbrauch hindeutet 

 

Wohnsituation 

• Wohnung ist stark vermüllt, völlig verdreckt oder weist Spuren äußerer Gewaltanwendung auf (z. B. 
stark beschädigte Türen) 

• Nichtbeseitigung von erheblichen Gefahren im Haushalt (z. B. durch defekte Stromkabel oder 
Steckdosen, Herumliegen von Spritzbesteck) 

• Das Fehlen von eigenem Schlafplatz bzw. von jeglichem Spielzeug des Kindes 
 
 

Schritt 2  

Information an Leitung und Team 
Fallen Ihnen in Ihrer Gruppe oder Ihrer Funktion – einmalig oder wiederholt – gewichtige Anhaltspunkte bei 
einem Kind oder Jugendlichen auf, die eine Kindeswohlgefährdung möglich oder sogar wahrscheinlich 
erscheinen lassen, informieren Sie Ihre Leitung und überprüfen Sie Ihre persönlichen Wahrnehmungen im 
Team. Dazu empfehlen wir Ihnen, Ihre Beobachtungen und Eindrücke frühzeitig zu dokumentieren. 
Verdichtet sich die Sorge in Bezug auf eine Kindeswohlgefährdung durch den Austausch im Team, muss die 
Leitung nach § 8 a Abs. 4 SGB VIII eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Fachlich ist dies sehr 
geboten. Die fachliche und persönliche bzw. emotionale Distanz sowie die wichtige Außenperspektive sind in 
dieser Situation außerordentlich hilfreich. 
Die Einbeziehung der Eltern erfolgt – wenn dadurch der Kindesschutz nicht gefährdet wird – nach der 
Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft. Gerade bei Fällen sexueller Gewalt sind manchmal durch 
eine zu frühe Einbeziehung der Eltern ohne hinreichende vorherige fachliche Reflexion schwere Fehler 
gemacht worden. 
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Schritt 3  
Einschaltung der insoweit erfahrenen Fachkraft (ISEF) 
Die Einschaltung einer externen insoweit erfahrenen Fachkraft soll aufgrund ihrer zusätzlichen fachlichen 
Kompetenz in Fragen des Kinderschutzes erfolgen. Darüber hinaus kann ein frühzeitiges Einschalten einer 
solchen Fachkraft durch deren persönliche Distanz die emotionale Nähe aller unmittelbar Beteiligten 
ausgleichen. Dieser externe Blick ist von großer Bedeutung, da die Außenperspektive immer mehr Facetten 
des Geschehens preisgibt. Je nach Problemlage muss diese Fachkraft unterschiedliche Erfahrungen und 
Kompetenzen haben – im Hinblick auf Kleinstkinder andere als im Hinblick auf Jugendliche, die sich 
prostituieren, im Hinblick auf sexuellen Missbrauch andere als im Hinblick auf Vernachlässigung. In der 
Vereinbarung mit dem örtlichen Träger sollen die „Kriterien für die Qualifikation der beratend 
hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft“ (§ 8 a Abs. 4 SGB VIII) aufgenommen werden. Es empfiehlt 
sich, hierbei keine allzu engen Vereinbarungen zu treffen, da die Gefährdungssituationen sehr 
unterschiedliche Kompetenzen verlangen können. 
 
 

Schritt 4  
Gemeinsame Risikoabschätzung 
Die zugezogene insoweit erfahrene Fachkraft wird aufgrund der vorliegenden Dokumentationen und Ihrer 
Schilderungen mit Ihnen eine gemeinsame Problemdefinition und Risikoabschätzung vornehmen. Die 
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung werden in sachlicher und zeitlicher Hinsicht gemeinsam 
bewertet und die nächsten Schritte erwogen und verabredet. 
 

Es wird dabei geprüft, ob und wie der Gefährdung im Rahmen der trägereigenen Ressourcen wirksam 
begegnet werden kann oder ob eine Inanspruchnahme anderer geeigneter Hilfen durch die 
Sorgeberechtigten notwendig erscheint und wie diese aussehen könnten. Bei der zeitlichen Einschätzung gilt 
es zunächst zu bewerten, ob eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben des Kindes oder des/der 
Jugendlichen besteht und welche Maßnahmen zum sofortigen Schutz des Kindes notwendig sind. 
 

Besteht keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben des Kindes oder des/der Jugendlichen wird ein 
interner Zeitplan aufgestellt, wie der Prozess gestaltet werden soll, um mit den Eltern die festgestellten 
Probleme zu besprechen und auf ihre Behebung hinzuwirken. 

 
 
Schritt 5  
Gespräch mit Eltern / anderen Sorgeberechtigten 
Der erarbeitete Beratungsplan bildet die Grundlage für ein Gespräch mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten. 
Das Kind oder der/die Jugendliche wird in altersgerechter Weise einbezogen. Dieses Gespräch kann, muss 
aber nicht, zusammen mit der externen insoweit erfahrenen Fachkraft erfolgen, wenn die Beteiligten dem 
zustimmen. 
 

In diesem Gespräch wird die Familie über die Gefährdungseinschätzung durch die Einrichtung informiert und 
bei ihr auf die Inanspruchnahme von Hilfen hingewirkt. Von diesem Schritt kann nur abgewichen werden, 
wenn hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen in Frage gestellt ist. 

 
 
Schritt 6 
Aufstellen eines Beratungs- und /oder Unterstützungsplans 
Ziel dieses Gesprächs ist, gemeinsam mit den Eltern oder Sorgeberechtigten verbindliche Absprachen über 
erforderliche konkrete Veränderungsbedarfe und hierbei hilfreiche Beratungs- oder Unterstützungssysteme 
bzw. -möglichkeiten zu entwickeln. Diese sind mit einer klaren Zeitstruktur zu hinterlegen. Über das 
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Gespräch und die getroffenen Absprachen ist ein Protokoll zu erstellen, das von den Sorgeberechtigten und 
Fachkräften unterschrieben wird. 

 
 

Schritt 7  
Maßnahmen der Zielvereinbarungen erreicht? 
Auch wenn der Schritt der Vermittlung in eine andere Hilfe (z. B. Erziehungsberatung etc.) gelungen ist, gilt 
es, weiter darauf zu achten, ob sich positive Entwicklungen erkennen lassen und die zum ursprünglichen 
Handeln Anlass gebenden Situationen nicht mehr –oder nicht mehr in dieser Intensität (Risiko) – auftreten. 
 

Die Einrichtung hat über einen zu definierenden Zeitraum die Umsetzung des Beratungs- und 
Unterstützungsplans zu begleiten, die Effekte einzuschätzen, gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen und 
Erfolgs- wie Abbruchkriterien zu definieren. 
 

Dies kann nur fall- und situationsspezifisch erfolgen und muss kontinuierlich Gegenstand einer 
systematischen Dokumentation sein. 

 
 
Schritt 8  
Gemeinsame Risikoabschätzung und Absprachen über das weitere Vorgehen 
Möglicherweise muss festgestellt werden, dass eine angebotene Hilfe nicht angenommen wurde oder nicht 
geeignet war, um eine nachhaltige Verbesserung der Situation durch die Hilfe zu erreichen. Anhaltspunkte 
für mangelnde Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit sind unter anderem: 

• Die Kindeswohlgefährdung ist durch Erziehungs- oder andere Personensorgeberechtigte nicht 
abwendbar 

• Fehlende Problemeinsicht 

• Unzureichende Kooperationsbereitschaft 

• Eingeschränkte Fähigkeit, Hilfe anzunehmen 

• Bisherige Unterstützungsversuche unzureichend. 
In diesen Fällen ist eine erneute Risikoabschätzung unter Hinzuziehen der insoweit erfahrenen Fachkraft 
nötig. Möglicherweise führt diese Einschätzung zu einer Wiederholung der Aktivitäten von Schritt 4 bis 8. 
Möglicherweise führt die erneute Risikoabschätzung aber auch zu der Einschätzung, dass die (beschränkten) 
Möglichkeiten der Einrichtung mit den bisherigen Maßnahmen ausgeschöpft sind, ohne die 
Gefährdungssituation des Kindes oder des/der Jugendlichen nachhaltig verbessert zu haben. 

 
 
Schritt 9  
Gespräch mit Sorgeberechtigten mit Hinweis auf sinnvolle oder erforderliche Einschaltung des 
Jugendamtes (BSA) 
In der Praxis ist es an dieser Stelle in aller Regel ein geeigneter und vernünftiger Schritt, die 
Personensorgeberechtigten auf Folgendes hinzuweisen: Aufgrund der gemeinsam getragenen Sorge um die 
Entwicklung des Kindes und die bisher nicht ausreichend erscheinenden Verbesserungen der Situation ist 
hier und jetzt ein Kontakt zum Jugendamt ein richtiger Lösungsweg. In Fällen des Verdachts auf sexuellen 
Missbrauch in der Familie ist ein Gespräch mit den Eltern erst nach Rücksprache mit der insoweit 
erfahrenen Fachkraft geboten. Damit wird der Prozess von Hilfe und Kontrolle der Ergebnisse auf breitere 
Füße gestellt. 
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Schritt 10  
Weiterleitung an den BSA mit gleichzeitiger Benachrichtigung der Sorgeberechtigten 
Sollten alle angebotenen Hilfen nicht angenommen worden bzw. wirkungslos geblieben sein – und die Eltern 
oder Personensorgeberechtigten den Kontakt zum Jugendamt (siehe oben) ablehnen –, muss die Institution 
das Jugendamt informieren, um die Gefährdung abzuwenden. Über diesen Schritt der Einrichtung sind die 
Eltern zu informieren. 
 

Nach Möglichkeit sollte im Vorfeld geklärt sein, wer im Jugendamt konkret für die Entgegennahme dieser 
Information zuständig ist. Es sollte eine konkrete Kenntnis voneinander und eine fallunabhängige 
Zusammenarbeit der Fachkraft im Jugendamt und der Fachkräfte in der Einrichtung geben. Das Jugendamt 
sollte dann die Einrichtung über sein weiteres Vorgehen informieren und mit ihr in fachlichem Austausch 
über die weitere Entwicklung des Kindes bleiben. 
 

Es ist wichtig, im gesamten Verfahrensverlauf eine gute, objektive Dokumentation zu erstellen. Diese ist eine 
entscheidende Grundlage für die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt; und auch eine gute Absicherung für 
möglicherweise spätere Auseinandersetzungen. 
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Dokumentation nach § 8a SGB VIII 
Vorlage 1 

 

Beobachtungsbogen 
 
 

Datum: Name:  

 
 

1. Beobachtung 
 eigene Beobachtung Name 

 Kollege/Kollegin Adresse 

 andere Eltern  

 andere Kinder Telefon 

 sonstige  

2. Angaben zum Kind 
Name Alter 

Adresse 

3. Angaben zur Familie 
Name 

Adresse 

Telefon 

sonstiges 

4. Beobachtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nächste Schritte 

 Überprüfen im Team geplant am: 

 Gespräch mit Eltern/Sorgeberechtigte geplant am: 

 Einschaltung der Fachkraft nach § 8a geplant am: 

 Sonstiges geplant am: 
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Dokumentation nach § 8a SGB VIII 
 

Vorlage 2 
 

Interner Beratungsplan 
 
 

Datum: Name:  

 
 

1. Beteiligte 
 päd. Fachkraft  

 Leitung  

 Fachdienst  

 ISOFAK  

 sonstige  

2. Angaben zum Kind 
Name Alter 

3. Einschätzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Maßnahmen 

weitere Beobachtung durch:  

 Gespräch mit Eltern/Sorgeberechtigten geplant am: 

 Einschaltung der ISOFAK geplant am: 

 Kontaktaufnahme (z.B. Beratungsstelle) geplant am: 

 sonstiges geplant am: 

   

  Datenschutz beachten! 
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Dokumentation nach § 8a SGB VIII 
 

Vorlage 3 
 

Gemeinsamer Beratungs- und Hilfeplan 
 
 

Datum: Name:  

 
 

1. Beteiligte 
 Eltern/andere Sorgeberechtigten  

 päd. Fachkraft  

 Leitung  

 ISOFAK  

 sonstige  

2. Angaben zum Kind 
Name Alter 

3. Absprachen 4. Zeitstruktur 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
__________________________________________________________________________________ 
Datum   Unterschrift der Eltern/Sorgeberechtigten 
 
__________________________________________________________________________________ 
Datum   Unterschrift der Einrichtungsleitung 
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Meldung nach § 8a SGB VIII an das Amt für Kinder, 
Jugend und Familien 

 

Datum: Name:  

 

1. Angaben zum Kind 
Name Alter 

Adresse 

2. Angaben zur Familie 
Name 

Adresse 

Telefon 

sonstiges 

3. Beobachtungen 

 

 

 

 

 

4. bisherige Maßnahmen 5. Beteiligte 

  

  

  

5. Meldung 

 

Unterschriften aller Meldenden: 
 

__________________________________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift, Funktion 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Datum    Unterschrift, Funktion 
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8. Kooperation und Vernetzung zur Prävention und Beratung 
 

Alle Adressen, Kontaktdaten und Aufgaben 
sind in unserem „Merkblatt für Kriseninterventionen“ aufgeführt 
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9.   Qualtitätssicherung und Qualitätsweiterentwicklung 
 
 Regelmäßige Teaminputs zum Thema Kinderschutz 
 Qualitätsentwicklung durch Stärkung der Selbstreflexion, Professionalisierung und Qualifizierung der 

Mitarbeiter*innen 
 Verankerung des Kinderschutzes in die Hortkonzeption 
 Beachtung von Kinderschutzthemen bei geplanten Neubauten 
 Entwicklung einer Verhaltensampel „Umgang Kinder untereinander. Gemeinsam mit den Kindern 

werden wir Regeln erarbeiten und visualisieren.  
 Jährliche Unterweisung aller Mitarbeiter*innen zum Kinderschutz 
 Aufnahme des Kinderschutzkonzeptes in unser Einarbeitungskonzept 
 Aufnahme von Risikoanalysefragen in unsere jährliche Elternbefragung 
 
 
 
 
  

Kinderschutz-

system 

Gefahren für 

Kinder 

erkennen 

Kooperations

-partner 

Bearbeiten 

von Fällen 

Präventiver 

Kinderschutz Maßnahmen 

Qualitäts-

management 

Personal-

entwicklung 

Diagnose-

verfahren 
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Träger:    AWO Kreisverband Traunstein 
Gesamtleitung:   Gabi Muthmann 
Kinderschutzfachkraft:  Karina Nikolaus 


